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Sicher ann das ema Konzilarısmus historisch angehen. Das
wird 1M Frolgenden auch geschehen. Aber der Konziliarısmus 1st eın be
langloses TIheoriegespinst des späaten Mitte  ers 1elmenr STeIlten die ok-
klesiologischen ] heoretiker des Mitte  ers 1n alternatives UOrdnungsmo-
dell VOT ugen, das sowohl 1n seinem Scheitern In den Konzilien des 15
Jahrhunderts (1) als auch 1n seinen Grundvorstellungen ber die esS1010
o1€ der Kırche (11) bleibende Relevanz hat. Von dieser doppelten Bedeutung
her sgl das ema entfaltet werden

(1) Als die Lutheri ach 517 iIMmer eltere Kreise ZO@, als der
kirchliche Prozess er angestrebt wurde, als schhleblllic er

Januar 521 exkommMUNiZIert und sSe1INne re rotzdem iIMmer
(0[= Anhänger und In Oberdeutschland 1n ZWeIltes Zentrum r -
Tormatorischen Denkens eNtTsStan: spatestens da der aps 1n allge
Me1ines Konzıil einberufen mussen, sich miıt der reformatorischen I1heo
ogie auseinanderzusetzen Der Ruf ach e1inem Konzıil erklang allerorten
In der Kirche Begonnen hat erst 545 1n Irient. /u diesem Zeitpunkt

sich die Iheologie der Reformatoren äangs vielen Universitäten,
In vielen tädten und Fürstentumern nicht 1Ur des deutschen Reiches
durchgesetzt. Städtische Magistrate und mächtige Fürsten hatten die e1i07
matıon aufgenommen und miıt der Durchformung ihres Herrschaftsgebiets
ach dieser re begonnen. uch WEln das Konzıil VOTN Irient als Allge
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1. Die Relevanz der Idee

Sicher kann man das Thema Konziliarismus historisch angehen. Das
wird im Folgenden auch geschehen. Aber der Konziliarismus ist kein be-
langloses Theoriegespinst des späten Mittelalters. Vielmehr stellten die ek-
klesiologischen Theoretiker des Mittelalters ein alternatives Ordnungsmo-
dell vor Augen, das sowohl in seinem Scheitern in den Konzilien des 15.
Jahrhunderts (I) als auch in seinen Grundvorstellungen über die Ekklesiolo-
gie der Kirche (II) bleibende Relevanz hat. Von dieser doppelten Bedeutung
her soll das Thema entfaltet werden.

(I) Als die causa Lutheri nach 1517 immer weitere Kreise zog, als der
kirchliche Prozess gegen Luther angestrebt wurde, als schließlich Luther
am 3. Januar 1521 exkommuniziert war und seine Lehre trotzdem immer
neue Anhänger gewann und in Oberdeutschland ein zweites Zentrum re-
formatorischen Denkens entstand – spätestens da hätte der Papst ein allge-
meines Konzil einberufen müssen, um sich mit der reformatorischen Theo-
logie auseinanderzusetzen. Der Ruf nach einem Konzil erklang allerorten
in der Kirche. Begonnen hat es erst 1545 in Trient. Zu diesem Zeitpunkt
hatte sich die Theologie der Reformatoren längst an vielen Universitäten,
in vielen Städten und Fürstentümern nicht nur des deutschen Reiches
durchgesetzt. Städtische Magistrate und mächtige Fürsten hatten die Refor-
mation aufgenommen und mit der Durchformung ihres Herrschaftsgebiets
nach dieser Lehre begonnen. Auch wenn das Konzil von Trient als Allge-



Me1nes und Ökumenisches Konzıil einberufen Wurde,2 gelang weder e1nNe 301
intensive Auseinandersetzung mi1t den Schriften der Reformatoren och
e1nNe Verständigung miıt denselben Die Spaltung 1n ZWE1 Kiırchtumer
konnte nicht aufgehalten werden

Rom die Reformation Uurc die Exkommunikation Luthers nicht
unterdrücken können Warum? Die Offentliche Meinung 1M Deutschen
e1cC Luther ZU Wegbereiter nationaler und kıirchlicher eiormen
erklärt. Kirchenpolitisch WIC  ige Kreise des Reiches hatten sich 1n der
Verurteilung der Reformatoren zurückgehalten.3 Schließlic saben sich D
1UsSscChHe und kıirchliche Regierende der Täuschung hin, die Reformatoren
se]ien och nicht endgültig VOTN der Kırchee solange 1n allgemei-
116585 Konzıil och eın Urteil efällt habe.“ Alle drei aktoren haben UNMIL-

miıt den konziliaren Erfahrungen des 15 Jahrhunderts iun Autf:
srun der konziliaristischen dee manche Anhänger Luthers der
Überzeugung, eiInNnem eiormer folgen. Das Häretikertum USSTe schon
das allgemeine Konzıil leststellen ass eiormen der Kıiırche notwendig W A-

rEeIN, Ja 1n Kernanliegen des spätmittelalterlichen Konzillarısmus A
In dieser Iradıtion ussten sich die Reformatoren Jele politische

und kirchliche Autoritäten aufT das endgültige Urteil e1Nes KOon
Z1IS, das S1E 1n Olchen Fragen des auDens und der re Tur zuständig
hielten Die Erwartungshaltung resultierte AUS den Erfahrungen des 15
Jahrhunderts, In enen sich die Konzilien die Fragen der re und
Kırchenreform sekümmert hatten und sich 1M Ookumen Haec Sancfa
1415) Dar die Superiorität des Konzils ber den aps zugesprochen hat:
ten

uch das Zögern des Papstes, das allerorten erwartelie Konzıil einzube-
rufen, spelste sich AUS den konziliaren Erfahrungen. (‚erade we1l ETW das
Konzil VOTN Konstanz sich die Superiorität 1n der Kıirche zugesprochen
und we1l die Konzilsidee als praktische UOrdnungsstruktur der Kırche Tur

Dekret der Konzilseröffnung, SESSIO l, Dezember 1545, In: Dekrete der Okume-
Nnischen Konzilien, al  9 Konzilien der Neuzeit, ng O  mu  g adeT-
Orn 2002, 960
Selhstverständlich Ist eachten, (dass NIC. allein der päpstliche horror concihti den
sachlichen Umgang der Kirche mMiIt der RKeformation verzögerte, Ssondern uch dAle Ver-
schränkung mMit der Politik. Bestes eispie alur 1st Sicher dAle Aussetzung des römischen
Prozesses Luther His ZUrT VWahl arls ZUuU deutschen Kalser Juni 1519
BIs 1n konnte der Landesherr Luthers, Friedrich der VWeise, als urwaäanler und
jeller Kaliserkandidat uther en chuützen

der Darstellung dieser Gründe, allerdings mMiIt deutlich ahbwertender Tendenz des
Konziliariısmus und der RKeformation, ubertftIn (‚eschichte des Konzils VON Irient,

Der amp. das Konzil, reiburg Br. 1949, 144
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2 Vgl. Dekret der Konzilseröffnung, Sessio I, 13. Dezember 1545, in: Dekrete der ökume-
nischen Konzilien, lat.-dt., Bd. 3: Konzilien der Neuzeit, hg. v. Josef Wohlmuth, Pader-
born u. a. 2002, 660. 

3 Selbstverständlich ist zu beachten, dass nicht allein der päpstliche horror concilii den
sachlichen Umgang der Kirche mit der Reformation verzögerte, sondern auch die Ver-
schränkung mit der Politik. Bestes Beispiel dafür ist sicher die Aussetzung des römischen
Prozesses gegen Luther bis zur Wahl Karls V. zum deutschen Kaiser am 28. Juni 1519.
Bis dahin konnte der Landesherr Luthers, Friedrich der Weise, als Kurwähler und poten-
tieller Kaiserkandidat Luther offen schützen. 

4 Vgl. zu der Darstellung dieser Gründe, allerdings mit deutlich abwertender Tendenz des
Konziliarismus und der Reformation, Hubert Jedin: Geschichte des Konzils von Trient,
Bd. 1: Der Kampf um das Konzil, Freiburg i. Br. 1949, 144.

meines und Ökumenisches Konzil einberufen wurde,2 gelang weder eine
intensive Auseinandersetzung mit den Schriften der Reformatoren noch
eine Verständigung mit denselben. Die Spaltung in zwei Kirchtümer
konnte nicht aufgehalten werden.

Rom hatte die Reformation durch die Exkommunikation Luthers nicht
unterdrücken können. Warum? Die öffentliche Meinung im Deutschen
Reich hatte Luther zum Wegbereiter nationaler und kirchlicher Reformen
erklärt. Kirchenpolitisch wichtige Kreise des Reiches hatten sich in der
Verurteilung der Reformatoren zurückgehalten.3 Schließlich gaben sich po-
litische und kirchliche Regierende der Täuschung hin, die Reformatoren
seien noch nicht endgültig von der Kirche getrennt, solange ein allgemei-
nes Konzil noch kein Urteil gefällt habe.4 Alle drei Faktoren haben unmit-
telbar mit den konziliaren Erfahrungen des 15. Jahrhunderts zu tun. Auf-
grund der konziliaristischen Idee waren manche Anhänger Luthers der
Überzeugung, einem Reformer zu folgen. Das Häretikertum musste schon
das allgemeine Konzil feststellen. Dass Reformen der Kirche notwendig wa-
ren, war ja ein Kernanliegen des spätmittelalterlichen Konziliarismus ge-
wesen. In dieser Tradition wussten sich die Reformatoren. Viele politische
und kirchliche Autoritäten warteten auf das endgültige Urteil eines Kon-
zils, das sie in solchen Fragen des Glaubens und der Lehre für zuständig
hielten. Die Erwartungshaltung resultierte aus den Erfahrungen des 15.
Jahrhunderts, in denen sich die Konzilien um die Fragen der Lehre und
Kirchenreform gekümmert hatten und sich im Dokument Haec sancta
(1415) gar die Superiorität des Konzils über den Papst zugesprochen hat-
ten. 

Auch das Zögern des Papstes, das allerorten erwartete Konzil einzube-
rufen, speiste sich aus den konziliaren Erfahrungen. Gerade weil etwa das
Konzil von Konstanz sich die Superiorität in der Kirche zugesprochen hatte
und weil die Konzilsidee als praktische Ordnungsstruktur der Kirche für



302 die Päpste unkontrollierbare Zuüge aM SCHNOMME atte, wollten Leß und
SEINEe Nachfolger die aCcC der Reformation nicht auf e1inem Konzıil verhan-
deln.” ufgrun der Erfahrungen mi1t jenen Konzilien, die sich AUS konzilia-
ristischen 1 heorien begründeten und selhst (0[= entwarifen, verküuürzten
die Päpste 1n der Folgezeit e1nNe ekklesiologische ] heorie aufT das Problem
der innerkirchlichen Jurisdiktionsgewalt6 und die wollten S1E sich selhst
garantieren. Beides also, die Begeisterung Tur die een der Reformation
und das Hinauszögern e1Nes Konzils UuUrc die Päpste, und damıit der
sche Verlauf der Reformation und die Entwicklung 1n unterschiedliche KIr-
chen erklären sich AUS den een des Konzilarısmus und den Erfahrungen,
die die Kırche 1M 15 Jahrhunder damıit emacht Insbesondere das
Konzıil VOTN Konstanz Silt als „Nukleus der Reformation  “7 da das Konzil
der die eiormen der Kirche, ihrer Strukturen und ihnres Klerus
och die „häretischen“ Strömungen, insbesondere die 1n Böhmen e1
mateien Hussiten, wieder In die Kırche integrieren konnte Stattdessen
Tand Jan Hus aufT dem Scheiterhaufen den JTod, die Lehren des John yclif
wurden verurteilt. Die Hussıten radikalisierten sich weiter, viele kıirchliche
Missstände grassierten weıter, die Reformideen breiteten sich weillter AUS
und muüundeten 1n eiInem selektiven, keineswegs linearen Prozess 1n die Re

Volker Keinhardt und andere Ve  efe dAle ese, (dass das harocke KOom, mMit des:
Sen Gestaltung In der erstien des Jahrhunderts begonnen wurde, SOWIE der
prunkvolle Lebenswande des RKenaissancepapsttums uch alsor der Päpste auf den
Konziliarısmus vgedacht MWFAaT. Volker RKeinhardt: Im CNatten Von Sankt eier. He
(‚eschichte des harocken KOom, Darmstadt 701

eilmut Walther: Konziliariısmus als politische T1heorie? Konzilsvorstellungen 1m
Jahrhundert zwischen Notlösungen und Kirchenmodellen, In erber!] Müller/7Jo:

hannes eimra (He.) He Konzilien VON 15a }, Konstanz (1414-1418) und Ba-
ce] (1431-1449). Institutionen und Personen ( Vorträge und Forschungen, Konstanzer
hHeitskreis Iur Mittelalterliche (‚eschichte 0/), ()stfildern 2007, 31—060, ler
Karın Stober: Das Konstanzer Konzil 1ne Umschau, In Das Konstanzer Konzil 1414—-
1418 VWeltereignis des Mittelalters Katalog, ng Badischen Landesmuseum, Darm-
stadt 2014, O0—2Z2Z0, ler 270
Der RKuf ach Reform, der 1Im Kontext der Konzilien In der erstien Hälfte des Jahrhun:
derts allenthalben hören WAaLl, 1st uch begrifflich Von dem kirchen: und strukturbil-
denden Prozess unterscheiden, der später als RKeformation hbezeichnet werden WIitTd.
Der konziliare RKuf ach RKeform nämlich gerade eın Programm, we1l unterschiedl1:
che Fraktionen, Nationen, elenrtie und ardınale ganz verschiedene Vorstellungen (a-
VON entwickelt hatten, WAS überhaupt teformieren Se1 Nnier dem Begriff der Reform
ann ler „eher e1Ne immung e1ner gewlssen Unzufriedenheit  . verstanden werden
der „eIn Gespür | ass selhst dAle religziösen Koordinatensysteme We1lt weniger
'Osftreicher Stärkung vermitteln, als (2112 der Thofft wurde“ Karl-Heinz
Braun: He yroßen Ihemen des Konzils Finheit der Kirche, RKeform und echter Glaube,
InN: Das Konstanzer Konzil 4-1 VWeltereignis des Mittelalters Katalog, ng Ba-
dischen Landesmuseum, arms 2014, 275 l ler 225)
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5 Volker Reinhardt und andere vertreten sogar die These, dass das barocke Rom, mit des-
sen Gestaltung in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts begonnen wurde, sowie der
prunkvolle Lebenswandel des Renaissancepapsttums auch als Antwort der Päpste auf den
Konziliarismus gedacht war. Vgl. Volker Reinhardt: Im Schatten von Sankt Peter. Die
Geschichte des barocken Rom, Darmstadt 2011.

6 Vgl. Helmut G. Walther: Konziliarismus als politische Theorie? Konzilsvorstellungen im
15. Jahrhundert zwischen Notlösungen und Kirchenmodellen, in: Heribert Müller/Jo-
hannes Helmrath (Hg.): Die Konzilien von Pisa (1409), Konstanz (1414–1418) und Ba-
sel (1431–1449). Institutionen und Personen (Vorträge und Forschungen, Konstanzer
Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte 67), Ostfildern 2007, 31–60, hier 34.

7 Karin Stober: Das Konstanzer Konzil. Eine Umschau, in: Das Konstanzer Konzil 1414–
1418. Weltereignis des Mittelalters. Katalog, hg. v. Badischen Landesmuseum, Darm-
stadt 2014, 218–220, hier 220.

8 Der Ruf nach Reform, der im Kontext der Konzilien in der ersten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts allenthalben zu hören war, ist auch begrifflich von dem kirchen- und strukturbil-
denden Prozess zu unterscheiden, der später als Reformation bezeichnet werden wird.
Der konziliare Ruf nach Reform nämlich hatte gerade kein Programm, weil unterschiedli-
che Fraktionen, Nationen, Gelehrte und Kardinäle ganz verschiedene Vorstellungen da-
von entwickelt hatten, was überhaupt zu reformieren sei. Unter dem Begriff der Reform
kann hier „eher eine Stimmung einer gewissen Unzufriedenheit“ verstanden werden
oder „ein Gespür […], dass selbst die religiösen Koordinatensysteme weit weniger an
trostreicher Stärkung vermitteln, als es erwartete oder erhofft wurde“ (Karl-Heinz
Braun: Die großen Themen des Konzils. Einheit der Kirche, Reform und rechter Glaube,
in: Das Konstanzer Konzil 1414–1418. Weltereignis des Mittelalters. Katalog, hg. v. Ba-
dischen Landesmuseum, Darmstadt 2014, 225 f, hier 225).

die Päpste unkontrollierbare Züge angenommen hatte, wollten Leo X. und
seine Nachfolger die Sache der Reformation nicht auf einem Konzil verhan-
deln.5 Aufgrund der Erfahrungen mit jenen Konzilien, die sich aus konzilia-
ristischen Theorien begründeten und selbst neue entwarfen, verkürzten
die Päpste in der Folgezeit eine ekklesiologische Theorie auf das Problem
der innerkirchlichen Jurisdiktionsgewalt6 – und die wollten sie sich selbst
garantieren. Beides also, die Begeisterung für die Ideen der Reformation
und das Hinauszögern eines Konzils durch die Päpste, und damit der fakti-
sche Verlauf der Reformation und die Entwicklung in unterschiedliche Kir-
chen erklären sich aus den Ideen des Konziliarismus und den Erfahrungen,
die die Kirche im 15. Jahrhundert damit gemacht hatte. Insbesondere das
Konzil von Konstanz gilt als „Nukleus der Reformation“7, da das Konzil we-
der die Reformen der Kirche, ihrer Strukturen und ihres Klerus anging
noch die „häretischen“ Strömungen, insbesondere die in Böhmen behei-
mateten Hussiten, wieder in die Kirche integrieren konnte. Stattdessen
fand Jan Hus auf dem Scheiterhaufen den Tod, die Lehren des John Wyclif
wurden verurteilt. Die Hussiten radikalisierten sich weiter, viele kirchliche
Missstände grassierten weiter, die Reformideen breiteten sich weiter aus
und mündeten in einem selektiven, keineswegs linearen Prozess in die Re-



formation.“ 303
(1} Die rage 1st 1M ern ungeklärt: Wem obliegt die Leitung der KIr-

che? Die Kiırchenkonstitution des /weiten Vatikanischen Konzıil betont 1M
dritten Kapitel den institutionalisierten Diensten der Kırche die 9y  O  e
oiale Einheit“” der 1SCNOTEe 1n den Jeilkirchen, ZUr (G(esam  IC und miıt
dem apst, ahber 77u Lreuer Beachtung des Primates und des Vor-
Fallgs ihres Hauptes  ;10 des Paptes also (Gerade die Ökumenischen KONZI-
liıen dienen der Konstitution zunNächst als Zeichen Tur die Kollegialität des
Bischofsamtes. *' ann konstatiert S1E die vollständige Vollmacht des B1
schofskollegiums mi1t dem aps ber die gesamte Kirche, die 1M Oku
menischen Konzıil ausuübt, stellt die Vollmacht ahber den Primat des
Paptes, der den Konzilien vorsteht und ihre Beschluüsse bestätigen INUSS,
die konziliare Entscheidungsfindung a1SO erers ermöglicht.12 Mit dieser
Spannung Sibt Lumen Gentium die rage ach dem Verhältnis VOTN aps
und Allgemeinem Konzıil 1n ucC we1it der Interpretation frei, indem sich
das Ookumen e1ner klaren Abgrenzung der Kompetenzen und ihrer Bezle-
hung zueinander enthält: Das 9y  er  18 VOTN konziliarer, kollegialer und
päpstlicher Kompetenz 1S nicht definiert“ > Lumen Gentium schlägt 1n
harmenisches Odell der Kirchenleitung VOT und stellt deshalb nicht die
rage, W2S passliert, WEeNnN Primat und Bischofskollegium, aps und Konzıil
unterschiedliche Lehren vertreten Die Ahbsenz klarer Verh.  1sbestim:
MUNgENN 1st sicher AUS den Entstehungsbedingungen der Konstitution e -
klären  14 Die rage ach der „Synodalität 1M Rahmen der esamtveran

a 15wortung Tur die Kırche hat jedenfalls dazu eführt, dass das dritte
Kapıtel, enen die zı 1erten Abschnitte 77 und sgehören, die sröß

23, He Kirchenkonstitution wIird ıtiert ach Herders Iheologischer Kommentar
ZU /weiten Vatikanischen KOnzil, ng 'efer ünermann/ Bernd-Jochen Hilberafth,

He Dokumente des /welten Vatikanischen Konzils Konstitutionen, Dekrete und
Erklärungen. Lateinisch-deutsche Studienausgabe, Freiburg/ Basel/ Wien 2004, /73—]

10 22,2
22,1

12 22,2 (Janz äahnliche Vorstellungen lınden Ssich 1Im IC 1983, der dem 1SCNOIS:
ollegium 1Im ÖOkumenischen Konzil dAle (‚ewalt 1Im 1NnbDilic. auf die (‚esamtkirche
spricht (cCan. S3 S 1), dem aps ber die kEinberufung, den Vorsitz, die Verlegung, die
Unterbrechung DZW. uflösung und die Genehmigung der konziliaren Dekrete SOWIE die
Verhandlungsgegenstände und die Geschäftsordnung des Konzils zuspricht (Can. 336)

13 Jürgen jethke Konziliarismus, InN: Karl-Heinz Braun (He.) Das Konstanzer Kon:-:
711 141 4—14 VWeltereignis des Mittelalters ESSays, Darmstadt 701 3, //-81, ler 1

14 /ur Entstehungsgeschichte der Kirchenkonstitution vgl Herders Iheologischer KOm:-
en ZU /weiten Vatikanischen KOnzil, ng 'efer ünermann/Bernd-Jochen HIil-
berath, Sacrosanctum GConcilium, NnNier Mirifica, Lumen Gentium, Freiburg/ Ba-
se  l1len 2004, 269—351

15 O., 478
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9 LG 23, 2. Die Kirchenkonstitution wird zitiert nach: Herders Theologischer Kommentar
zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. v. Peter Hünermann/Bernd-Jochen Hilberath,
Bd. 1: Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Konstitutionen, Dekrete und
Erklärungen. Lateinisch-deutsche Studienausgabe, Freiburg/Basel/Wien 2004, 73–185.

10 LG 22,2.
11 Vgl. LG 22,1.
12 Vgl. LG 22,2. Ganz ähnliche Vorstellungen finden sich im CIC 1983, der dem Bischofs-

kollegium im Ökumenischen Konzil die Gewalt im Hinblick auf die Gesamtkirche zu-
spricht (can. 337 §1), dem Papst aber die Einberufung, den Vorsitz, die Verlegung, die
Unterbrechung bzw. Auflösung und die Genehmigung der konziliaren Dekrete sowie die
Verhandlungsgegenstände und die Geschäftsordnung des Konzils zuspricht (can. 338). 

13 Jürgen Miethke: Konziliarismus, in: Karl-Heinz Braun u. a. (Hg.): Das Konstanzer Kon-
zil 1414–1418. Weltereignis des Mittelalters. Essays, Darmstadt 2013, 77–81, hier 81.

14 Zur Entstehungsgeschichte der Kirchenkonstitution vgl. Herders Theologischer Kom-
mentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, hg. v. Peter Hünermann/Bernd-Jochen Hil-
berath, Bd. 2: Sacrosanctum Concilium, Inter Mirifica, Lumen Gentium, Freiburg/Ba-
sel/Wien 2004, 269–351. 

15 A. a. O., 428. 

formation.8

(II) Die Frage ist im Kern ungeklärt: Wem obliegt die Leitung der Kir-
che? Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzil betont im
dritten Kapitel zu den institutionalisierten Diensten der Kirche die „kolle-
giale Einheit“9 der Bischöfe in den Teilkirchen, zur Gesamtkirche und mit
dem Papst, stets aber „unter treuer Beachtung des Primates und des Vor-
rangs ihres Hauptes“10, des Paptes also. Gerade die Ökumenischen Konzi-
lien dienen der Konstitution zunächst als Zeichen für die Kollegialität des
Bischofsamtes.11 Sodann konstatiert sie die vollständige Vollmacht des Bi-
schofskollegiums mit dem Papst über die gesamte Kirche, die es im Öku-
menischen Konzil ausübt, stellt die Vollmacht aber unter den Primat des
Paptes, der den Konzilien vorsteht und ihre Beschlüsse bestätigen muss,
die konziliare Entscheidungsfindung also allererst ermöglicht.12 Mit dieser
Spannung gibt Lumen Gentium die Frage nach dem Verhältnis von Papst
und Allgemeinem Konzil ein Stück weit der Interpretation frei, indem sich
das Dokument einer klaren Abgrenzung der Kompetenzen und ihrer Bezie-
hung zueinander enthält: Das „Verhältnis von konziliarer, kollegialer und
päpstlicher Kompetenz [ist] nicht definiert“13. Lumen Gentium schlägt ein
harmonisches Modell der Kirchenleitung vor und stellt deshalb nicht die
Frage, was passiert, wenn Primat und Bischofskollegium, Papst und Konzil
unterschiedliche Lehren vertreten. Die Absenz klarer Verhältnisbestim-
mungen ist sicher aus den Entstehungsbedingungen der Konstitution zu er-
klären.14 Die Frage nach der „Synodalität im Rahmen der Gesamtverant-
wortung für die Kirche“15 hat jedenfalls dazu geführt, dass das dritte
Kapitel, zu denen die zitierten Abschnitte LG 22 und 23 gehören, die größ-



354 ten Auseinandersetzungen In der Rezeption der Kirchenkonstitution 'Uur-
sacht hat.  16 Die rage ach Kollegialität und Primat begleitet die Ge
SCHICNTE der Kirche. “ on aran zeigt sich, dass der Konzilarısmus e1nNe
zentrale ekklesiologische UOrdnungsfrage berührt, W2S ZU chluss öch
einmal diskutieren 1st (4.) Die Herkunft des Konzilarısmus als rch
lich-politischer dee 1st aufT doppeltem Wege klären Hochmuittelalterl1
che Kanonistiker verflassten ] heorieentwürlife und reziplerten aDel
spätantik-christliche Traktate (2) Erst die Krise des Großen Abendländı
schen Schismas ahber tellte die rage ach der Leitung der Kırche und le1i
leie e1nNe uTte konzillaristischer 1 heorien den kanonistischen und MUunNn
auch theologischen Fakultäten eın Erst 1n diesem Zusammenhang geriet
die ]heorie auch 1n die praktische wendung (3)

Die Entwicklung der Idee

Die ynodale Tuktiur 1st alt. Im und Jahrhunder begann 1n der
Alten Kırche e1nNe FEEDE Konzils und Synodaltätigkeit. 1ne besondere
spielten die Versammlungen der 1SCHOTEe AUS dem gesamten bewohnten
Erdkreis, die sogenannten Ökumenischen Konzilien. Die Konzilien VeT-
tanden sich als 1M eiligen (Ge1lst versammelt und bezogen VOTN daher ihre
Autorität. In den altkirchlichen Konzilien WT nicht geklärt, WE  3 die h6ö
ere Kompetenz zustand, we1l sich die rage nicht tellte Die Sonderstel
lung des römischen 1SCNOIS als aps sich öch nicht 1n e1ner Papal
theorie profiliert. uch ach der endgüligen paltung In e1nNe (Ost: und e1nNe
Westkirche 1M 11. Jahrhunder riel der aps 1M Westen Konzilien e1n,

10 Entstehungsgeschichte der Kirchenkonstitution O., 558 'efer Hüner-
IMNAAN YTklärt Ssich die offenkundige Schwierigkeit des Konzils, das Bischofsam: urchweg
kollegial denken, AUS dem „hierarchischen Potestas-Denken | das e1ner hierarcho-
Jogischen 1C der Kirche entspricht, ber übersieht, ass jede Vollmacht In der Kirche
zi1e]- und Tunktionsbestimmt Ist und Von er Tenzen und Konditionen aufweist“
(559) ] Heses Denken habe viele Konzilsväter NIC MUr der Minortität geprägt. Hü
NermMann WE1ST darauf hin, ass dAle Synodalitäi der Kirche 1Im ergleic. vorkonziliaren
Bestimmungen und 1Im ergleic den erstien Konzilsschemata uch 1Im dritten Kapitel
deutlich herausgestrichen sel, oibt ber Z ass In diesem Kapitel „Problemüber-:
änge oibt, die ringen e1iner wWwelteren theologischen Klärung und entsprechender
kirchlicher Entscheidungen eduütifen  . (500)

1/ AUS Schaf$fz: Der päpstliche Primat. SEINe (‚eschichte Von den Ursprüngen His ZUrT

18
Gegenwart, ürzburg 1990, 0064

ZUrT Entwicklung der Konzilstätigkeit VON der AÄAntike His den loren Von Konstanz
'efer alter Konzil und Konzilien. Kirchliche Versammlungen mMit Janger Iradition, In
Das Konstanzer Konzil 4-1 VWeltereignis des Mittelalters Katalog, hg. Badı-:
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16 Vgl. Entstehungsgeschichte der Kirchenkonstitution vgl. a. a. O., 558. Peter Hüner-
mann erklärt sich die offenkundige Schwierigkeit des Konzils, das Bischofsamt durchweg
kollegial zu denken, aus dem „hierarchischen Potestas-Denken […], das einer hierarcho-
logischen Sicht der Kirche entspricht, aber übersieht, dass jede Vollmacht in der Kirche
ziel- und funktionsbestimmt ist und von daher Grenzen und Konditionen aufweist“
(559). Dieses Denken habe viele Konzilsväter – nicht nur der Minorität – geprägt. Hü-
nermann weist darauf hin, dass die Synodalität der Kirche im Vergleich zu vorkonziliaren
Bestimmungen und im Vergleich zu den ersten Konzilsschemata auch im dritten Kapitel
deutlich herausgestrichen sei, gibt aber zu, dass es in diesem Kapitel „Problemüber-
hänge gibt, die dringend einer weiteren theologischen Klärung und entsprechender
kirchlicher Entscheidungen bedürfen“ (560). 

17 Vgl. Klaus Schatz: Der päpstliche Primat. Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur
Gegenwart, Würzburg 1990, 60–64.

18 Vgl. zur Entwicklung der Konzilstätigkeit von der Antike bis zu den Toren von Konstanz
Peter Walter: Konzil und Konzilien. Kirchliche Versammlungen mit langer Tradition, in:
Das Konstanzer Konzil 1414–1418. Weltereignis des Mittelalters. Katalog, hg. v. Badi-

ten Auseinandersetzungen in der Rezeption der Kirchenkonstitution verur-
sacht hat.16 Die Frage nach Kollegialität und Primat begleitet die Ge-
schichte der Kirche.17 Schon daran zeigt sich, dass der Konziliarismus eine
zentrale ekklesiologische Ordnungsfrage berührt, was zum Schluss noch
einmal zu diskutieren ist (4.). Die Herkunft des Konziliarismus als kirch-
lich-politischer Idee ist auf doppeltem Wege zu klären. Hochmittelalterli-
che Kanonistiker verfassten erste Theorieentwürfe und rezipierten dabei
spätantik-christliche Traktate (2). Erst die Krise des Großen Abendländi-
schen Schismas aber stellte die Frage nach der Leitung der Kirche und lei-
tete eine Blüte konziliaristischer Theorien an den kanonistischen und nun
auch theologischen Fakultäten ein. Erst in diesem Zusammenhang geriet
die Theorie auch in die praktische Anwendung (3).

2. Die Entwicklung der Idee

Die synodale Struktur ist alt. Im 2. und 3. Jahrhundert begann in der
Alten Kirche eine rege Konzils- und Synodaltätigkeit. Eine besondere Rolle
spielten die Versammlungen der Bischöfe aus dem gesamten bewohnten
Erdkreis, die sogenannten Ökumenischen Konzilien. Die Konzilien ver-
standen sich als im Heiligen Geist versammelt und bezogen von daher ihre
Autorität. In den altkirchlichen Konzilien war nicht geklärt, wem die hö-
here Kompetenz zustand, weil sich die Frage nicht stellte: Die Sonderstel-
lung des römischen Bischofs als Papst hatte sich noch nicht in einer Papal-
theorie profiliert. Auch nach der endgüligen Spaltung in eine Ost- und eine
Westkirche im 11. Jahrhundert rief der Papst im Westen Konzilien ein, zu-



etzt 311/12 1n Vienne. © 300
YSTie Fragmente e1ner konzililariıstischen ] heorie entwickelten sich STU:

lTenweise und keineswegs als 1n sich geschlossenes System 1M Jahrhun:
dert der Pariser Universität und den juristischen Fakultäten Oberfrita:-:
lens Die re konzililarer Superiorität wurzelt aDel weniger 1n der
hochmittelalterlichen Theologie als 1n der Kanonistik. ” Hintergrun dieser
Überlegungen die gelehrten eDatten darüber, OD gegenüber dem
Iyrannen 1n etwalges Widerstandsrecht begründen DZW. aufT die
Kırche sewende OD und WIEe 1n irrender aps (Dapa haereticus)
wchten se1l  ZU Im Fall e1Nes häretischen Papstes, 1e das Decretum Gra
Zanl, 1n wichtiger Teil des sgeltenden Kirchenrechts, fest, der amle-
rende aps nicht mehr der ültige aps diesen „Bruchstellen 1M

u21konsequenten System der Papstmonarchie entwickelten sich Ele
des Konziliariısmus Man ann dem Konzilarısmus des

14. Jahrhunderts zunächst die röffnung der Möglichkei verstehen, „die
Kirchenverfassung ‚systemimmanent‘ Uurc die Akzentulerung korporativ-
kollegialer emente aufT e1nNe breitere, konsensgeleitete Partizipationsbasis

lüberführen Demnach zeichnet sich die UOrdnungsidee des Konzilia-
FI1ISMUS Uurc korporative ekklesiologische Verfassungsstrukturen dUS, die

schen Landesmuseum, arms 2014, 771 , SOWI1E In unuüubertroffener G‚rüundlichkeit
und Kenntnis Hermann o0se Sieben: Iraktate und [ heorien ZU Konzil. Vom eginn des
(‚,roßen chismas His ZUuU Oraben!ı der Reformation (13/7/8-1521) (Frankfurter 1heolo-
vyische tudien 30), Frankfurt 1 983; ermann Sieben Vom Apostelkonzil
ZU Ersten Vatikanum. tudien ZUrT (‚eschichte der Konzilsidee (Konziliengeschichte,
e1 B), Paderborn 1906

19 /uerst Brian Fierney. Foundations f the C onciliar eOTY. Ihe Contribution f the Moe:
1eV: ( anonIists Itrom (,ratian the TeQ Schism, Leiden 1955 jerweiterter

allerdings Ausblendung theologischer und theologiegeschichtlicher rage
AÜ)

stellungen.
Miethke, Konziliarısmus f AÄAnm. 13),

AauUs Schaftz: Allgemeine Konzilien Brennpunkte der Kirchengeschichte, Paderborn
127

A eriber! Mühller: He kirchliche Krise des Spätmittelalters. Schisma, Konziliarısmus und
Konzilien (Enzyklopädie Deutscher (‚eschichte YO), Muüunchen 2012,

A Der /usammenschluss In der RKepräsentativität e1iner Körperschaft AFAT e1Ne YTdnungs-
idee, dAle In vielen Bereichen verwirklicht und als [heoreticum 1Im akademischen Bereich
bedacht wurde. Johannes Helmrtath spricht In diesem Zusammenhang Von der „Synodali-
sierung VON Kirche und (‚esellschaft“ ohannes eimra Das Konzil Von Konstanz
und die Epoche der Konzilien (1409—-1449). Konziliare kErinnerungsorte 1Im Vergleich,
In Abrıeia SIignorL  Irgit (He.) Das Konstanzer Konzil als europäisches kEreignis.
egegnungen, edien und Rituale orträge und Forschungen, Konstanzer Arbei  Tels
Iur Mittelalterliche (‚eschichte /9), ()stfildern 2014, 19—50, ler 535) Außerkirchliche
Beispiele Iur die vielerorts durchaus angsame Entwicklung kKorporativer Tu
ure SINd die überall In Europa gegründeten Universitäten und die neugeordneten Ma:-
yistratsstrukturen In den tädten
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schen Landesmuseum, Darmstadt 2014, 221 f, sowie in unübertroffener Gründlichkeit
und Kenntnis Hermann Josef Sieben: Traktate und Theorien zum Konzil. Vom Beginn des
Großen Schismas bis zum Vorabend der Reformation (1378–1521) (Frankfurter Theolo-
gische Studien 30), Frankfurt a. M. 1983; Hermann Josef Sieben: Vom Apostelkonzil
zum Ersten Vatikanum. Studien zur Geschichte der Konzilsidee (Konziliengeschichte,
Reihe B), Paderborn u. a. 1996.

19 Zuerst Brian Tierney: Foundations of the Conciliar Theory. The Contribution of the Me-
dieval Canonists from Gratian to the Great Schism, Leiden u. a. 1955 [erweiterter ND
1998], allerdings unter Ausblendung theologischer und theologiegeschichtlicher Frage-
stellungen.

20 Vgl. Miethke, Konziliarismus (s. Anm. 13), 78 f.
21 Klaus Schatz: Allgemeine Konzilien – Brennpunkte der Kirchengeschichte, Paderborn

22008, 127.
22 Heribert Müller: Die kirchliche Krise des Spätmittelalters. Schisma, Konziliarismus und

Konzilien (Enzyklopädie Deutscher Geschichte 90), München 2012, 5.
23 Der Zusammenschluss in der Repräsentativität einer Körperschaft war eine Ordnungs-

idee, die in vielen Bereichen verwirklicht und als Theoreticum im akademischen Bereich
bedacht wurde. Johannes Helmrath spricht in diesem Zusammenhang von der „Synodali-
sierung von Kirche und Gesellschaft“ (Johannes Helmrath: Das Konzil von Konstanz
und die Epoche der Konzilien (1409–1449). Konziliare Erinnerungsorte im Vergleich,
in: Gabriela Signori/Birgit Studt (Hg.): Das Konstanzer Konzil als europäisches Ereignis.
Begegnungen, Medien und Rituale (Vorträge und Forschungen, Konstanzer Arbeitskreis
für Mittelalterliche Geschichte 79), Ostfildern 2014, 19–56, hier 55). Außerkirchliche
Beispiele für die – vielerorts durchaus langsame – Entwicklung neuer korporativer Struk-
turen sind die überall in Europa gegründeten Universitäten und die neugeordneten Ma-
gistratsstrukturen in den Städten. 

letzt 1311/12 in Vienne.18

Erste Fragmente einer konziliaristischen Theorie entwickelten sich stu-
fenweise und keineswegs als in sich geschlossenes System im 14. Jahrhun-
dert an der Pariser Universität und an den juristischen Fakultäten Oberita-
liens. Die Lehre konziliarer Superiorität wurzelt dabei weniger in der
hochmittelalterlichen Theologie als in der Kanonistik.19 Hintergrund dieser
Überlegungen waren die gelehrten Debatten darüber, ob gegenüber dem
Tyrannen ein etwaiges Widerstandsrecht zu begründen bzw. – auf die 
Kirche gewendet – ob und wie ein irrender Papst (papa haereticus) zu
richten sei.20 Im Fall eines häretischen Papstes, so hielt das Decretum Gra-
tiani, ein wichtiger Teil des geltenden Kirchenrechts, fest, war der amtie-
rende Papst nicht mehr der gültige Papst. An diesen „Bruchstellen im sonst
konsequenten System der Papstmonarchie“21 entwickelten sich erste Ele-
mente des Konziliarismus. Man kann unter dem Konziliarismus des
14. Jahrhunderts zunächst die Eröffnung der Möglichkeit verstehen, „die
Kirchenverfassung ,systemimmanent‘ durch die Akzentuierung korporativ-
kollegialer Elemente auf eine breitere, konsensgeleitete Partizipationsbasis
zu überführen“22. Demnach zeichnet sich die Ordnungsidee des Konzilia-
rismus durch korporative ekklesiologische Verfassungsstrukturen aus, die



330 zeitgleich auch 1M weltlichen Kontext verwirklicht wurden.“ Die konzilia-
ristischen eiträge stellten ahber auch die rage ach dem Verhältnis VOTN

aps und Konzil S1e amen darın überein, dass S1E „Jenem kollegialen Ele
ment der ynode Priorität zuerkannten, das neDen dem Mmonarchischen des
Papats S17 dem Apostelkonzil bereits In der Kırche verankert se1l  a“a4 Die
Dekretistik 1e sich dabe1l die spätantike, auch 1M Decretum (G;ratianı
verschriftlichte ehre, dass Tur die (G(esam  IC das Generalkonzil die
höchste verbindliche Entscheidungsinstanz se1l Te1lllc ahber eionien die
hochmittelalterlichen kıirchlichen Rechtsgelehrten die Prämisse, dass die
Glieder der Kırche ohne das aupt, den apst, nicht handlungsfähig selen,
und mMmachten die re damıit miıt der Mmonarchischen Kirchenleitung des
Papstes verträglich.25 Gleichzeitig lieferten sich die Kanonisten e1nNe KONn

die rage, welche Art VOTN Repräsentation Tur e1nNe kıirchliche
£eMe1NSC aNgeMESSEN se1l Konnten Einzelne die Stelle der esam
heit der ersonen In der Kırche treten? Konnte der aps die (‚esamtkirche
alleine repraäsentieren? der WT die tradıitionelle kirchliche Institution des
Generalkonzils Tur die Repräsentation der (G(esam  IC notwendig?26

Parallel diesen kanonistischen Kontroversen Ochten Kalser und
aps 1M ausgehenden und beginnenden Jahrhundert e1nNe AÄAuse1in-
andersetzung die machtpolitische Vorrangstellung In Europa aUuUSs Der
Iranzösische Önig Philipp der Schöne 5-1  } SammMelte
seinem HofTf elehrte, die aufT dem Hintergrun: dieses Konfliktes die papale
acC argumentatıv begrenzen uchten AazZu ehörte der ranzıskaner
Wiılhelm VOTN ckham (  ö1  ) Er bezichtigte den amtierenden aps
aufgrun: SEINES Umgangs miıt der apostolischen Armutsforderung SEINES
Ordens der Häresie Frolgenreicher Tur die konzilaristische ] heorie aber
WT SEINEe Vorstellung e1ner Restkirche, 1n der versuchte auszuloten,
„Del e1ner WIEe geringen numerischen Minderheit die Rechtgläubigkeit der
Kırche garantiert SE1 und WIEe diese erkannt werden könne  “27 ckham
1e Tur möglich, dass die wahre Kıirche Christi 1Ur 1n einem einen
Rest, vielleicht 1Ur einigen Lailen, vielleicht 1Ur eiInNnem einzigen Kınd erhal:

X4 Müller, Krise f AÄAnm. 22),
A Walther, Konziliarısmus f AÄAnm. O), 51
20 Für die unterschiedlichen Akzentuierungen der RKepräsentationslehre Walther, KoOon-:

71 l1arısmus (S. AÄAnm. O), 51—53
AF Walther, Konziliariısmus f AÄAnm. O),
2 Volker Leppin Konziliarısmus und Papalismus. 1ne spätmittelalterliche Dehatte

und ihr Nachhall In der (‚enese der Konfessionen, In Armin Kohnle/Christfian Inftfer
(He.) /wischen Reform und Abgrenzung. He Römische Kirche und die RKeformation
(Quellen und Forschungen ZUrT sSächsischen (‚eschichte 37/), Stuttgart 2014, /5-8/7, ler
76 /u ()ckhams politischer [heorie vgl ausführlich /ürgen jethke Politiktheorie 1m
Mittelalter. Von I1homas VON quin His VWilhelm VON Ockham, übingen 2008, 2487205
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24 Müller, Krise (s. Anm. 22), 72.
25 Vgl. Walther, Konziliarismus (s. Anm. 6), 51.
26 Für die unterschiedlichen Akzentuierungen der Repräsentationslehre vgl. Walther, Kon-

ziliarismus (s. Anm. 6), 51–53.
27 Walther, Konziliarismus (s. Anm. 6), 50.
28 Vgl. Volker Leppin: Konziliarismus und Papalismus. Eine spätmittelalterliche Debatte

und ihr Nachhall in der Genese der Konfessionen, in: Armin Kohnle/Christian Winter
(Hg.): Zwischen Reform und Abgrenzung. Die Römische Kirche und die Reformation
(Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte 37), Stuttgart 2014, 75–87, hier
76 f. Zu Ockhams politischer Theorie vgl. ausführlich Jürgen Miethke: Politiktheorie im
Mittelalter. Von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham, Tübingen 2008, 248–295.

zeitgleich auch im weltlichen Kontext verwirklicht wurden.23 Die konzilia-
ristischen Beiträge stellten aber auch die Frage nach dem Verhältnis von
Papst und Konzil: Sie kamen darin überein, dass sie „jenem kollegialen Ele-
ment der Synode Priorität zuerkannten, das neben dem monarchischen des
Papats seit dem Apostelkonzil bereits in der Kirche verankert sei“24. Die
Dekretistik hielt sich dabei an die spätantike, auch im Decretum Gratiani
verschriftlichte Lehre, dass für die Gesamtkirche das Generalkonzil die
höchste verbindliche Entscheidungsinstanz sei. Freilich aber betonten die
hochmittelalterlichen kirchlichen Rechtsgelehrten die Prämisse, dass die
Glieder der Kirche ohne das Haupt, den Papst, nicht handlungsfähig seien,
und machten die Lehre damit mit der monarchischen Kirchenleitung des
Papstes verträglich.25 Gleichzeitig lieferten sich die Kanonisten eine Kon-
troverse um die Frage, welche Art von Repräsentation für eine kirchliche
Gemeinschaft angemessen sei: Konnten Einzelne an die Stelle der Gesamt-
heit der Personen in der Kirche treten? Konnte der Papst die Gesamtkirche
alleine repräsentieren? Oder war die traditionelle kirchliche Institution des
Generalkonzils für die Repräsentation der Gesamtkirche notwendig?26

Parallel zu diesen kanonistischen Kontroversen fochten Kaiser und
Papst im ausgehenden 13. und beginnenden 14. Jahrhundert eine Ausein-
andersetzung um die machtpolitische Vorrangstellung in Europa aus. Der
französische König Philipp der Schöne (*1268, 1285–1314) sammelte an
seinem Hof Gelehrte, die auf dem Hintergrund dieses Konfliktes die papale
Macht argumentativ zu begrenzen suchten. Dazu gehörte der Franziskaner
Wilhelm von Ockham (1288–1347). Er bezichtigte den amtierenden Papst
aufgrund seines Umgangs mit der apostolischen Armutsforderung seines
Ordens der Häresie. Folgenreicher für die konziliaristische Theorie aber
war seine Vorstellung einer Restkirche, in der er versuchte auszuloten,
„bei einer wie geringen numerischen Minderheit die Rechtgläubigkeit der
Kirche garantiert sei und wie diese erkannt werden könne“27. Ockham
hielt es für möglich, dass die wahre Kirche Christi nur in einem kleinen
Rest, vielleicht nur einigen Laien, vielleicht nur einem einzigen Kind erhal-



ten sSeın kann  ZÖ Diese re erfuhr späater 1M Kontext des seschrumpften 307
Baseler Konzils e1nNe ungeahnte Rezeption. Marsılius VOTN adua gest.
1342/43 entwickelte ungefähr zeitgleich 1n Seiner chrift efensor Dd
CIS  2 e1nNe Art Staatskirchentum ckham und auch Marsılius STeIlten ahber
auch radıkale Anfragen die konziliare Autorität und Unfehlbarkeit. Inso-
lern Tunktionieren S1E 1Ur bedingt als Vertreter e1ner konzililarıstischen
Theorie, doch ihre Traktate dienten ehbenso WIE die kanonistischen De
hatten die Repräsentation 1n der Kıiırche anderen (Gelehrten als AÄAnre
gUuNg. Diese „Konziliaristen“ reziplerten 1Un ere kanonistische Lehren
VO  3 allgemeinen Konzıil als altes, keineswegs revolutionÄäres System
des Kirchenregiments.

Unter ihnen WarTr inshbesondere Pierre Ailly (  1-1  0 M1t S@1-
Ne  3 ekklesiologischen Iraktat De materia concilhii generalis folgenreich. Er
argumentierte, dass das primare aup der Kirche nicht der aps sel, SOT-
dern T1STIUS allein.”” Nur insolern der aps ZUr rbauung der TrC
diene, S£1 das Konzil ihm ZU (‚eghorsam verpilichtet, Wenn der aps dieser
Auifigabe aher nicht erecht werde, S£1 das Konzil verpflichtet, Tür den aps
einzuspringen, gewissermaßen die päpstliche acC resutuleren
Sein chüler Jean (erson (  —1  } YTachte ein, dass In der Situation, 1
der Urc den l1od e1Nes Papstes kein Stellvertreter Christi aul rden CY1S-
lere, das Konzil Tür den aps diese ellung übernehmen könne.” Damıit
SCWahll das Konzil gegenüber der suhbsidiären Uunktion 17 Entwurft Pierre
d’Aillys eine SEWIlSSeE Selbstständigkeit. In der Situation des Großen Abend
ländischen Schismas, das Europa cE1IT 378 1 ZWEe1 Papsttümer schied, Lrat

die Situation ein, dass 6 keinen Stellvertreter Christi aul en gab
Die Entwürfe Jean (‚ersons und Pierre illys wurden er1 Kontext des
Schismas „ZUIM (‚ewebe e1INnes erstien Konziliarismus  «SZ verbunden.

€1 spielte der Kanonist Francesco /ahbarella (1300-141 /)] e1nNe en
scheidende Er MUunNn SEINErSEITS nicht beim aupt, Ondern

zu /u der ChrIift vgl O., 204-—-)47
0J /ur gumentation Pierre Aillys, uch 1Im Folgenden, vgl Leppin, Konziliarısmus f

AÄAnm. 28), Der Iraktat 1st abgedruckt In ernnarı Meller: tudien ZUrT FrkenntnIis:
TE des efier Von Ailly (Freiburger Iheologische tudien 5/), reiburg BT 1954,
7289—3306 Fin wWwelfterer SEeINer Iraktate ZUrT Kirchenreform Ist abgedruckt In: ()uellen ZUrT
Kirchenreform 1m e1  er der großen Konzilien des Jahrhunderts, He KoOonzIi-
lien Von 15a und Konstanz (1414-1418) (Ausgewählte ()uellen ZUrT deutschen
(‚eschichte des Mittelalters 304]), ng Jürgen Miethke/Lorenz Weinrich, Darmstadt
1995, NT Ö, S30—-37/7

ean (Jerson: Iractatus de unıtate ecclesiae, In: (Jeuvres completes, ng Palemon

47
Glorieux, (Jeuvre Ecclesiologique, Parıis 19065, Nr 272, 137/-145
Leppin, Konziliariısmus (S. AÄAnm. 28),
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29 Zu der Schrift vgl. a. a. O., 204–247.
30 Zur Argumentation Pierre d Aillys, auch im Folgenden, vgl. Leppin, Konziliarismus (s.

Anm. 28), 79. Der Traktat ist abgedruckt in: Bernhard Meller: Studien zur Erkenntnis-
lehre des Peter von Ailly (Freiburger Theologische Studien 57), Freiburg i. Br. 1954,
289–336. Ein weiterer seiner Traktate zur Kirchenreform ist abgedruckt in: Quellen zur
Kirchenreform im Zeitalter der großen Konzilien des 15. Jahrhunderts, Bd. 1: Die Konzi-
lien von Pisa (1409) und Konstanz (1414–1418) (Ausgewählte Quellen zur deutschen
Geschichte des Mittelalters 38a), hg. v. Jürgen Miethke/Lorenz Weinrich, Darmstadt
1995, Nr. 8, 338–377.

31 Vgl. Jean Gerson: Tractatus de unitate ecclesiae, in: Oeuvres complètes, hg. v. Palémon
Glorieux, Bd. 6: L Oeuvre Ecclésiologique, Paris u. a. 1965, Nr. 272, 137–145.

32 Leppin, Konziliarismus (s. Anm. 28), 79.

ten sein kann.28 Diese Lehre erfuhr später im Kontext des geschrumpften
Baseler Konzils eine ungeahnte Rezeption. Marsilius von Padua (gest.
1342/43) entwickelte ungefähr zeitgleich in seiner Schrift Defensor pa-
cis29 eine Art Staatskirchentum. Ockham und auch Marsilius stellten aber
auch radikale Anfragen an die konziliare Autorität und Unfehlbarkeit. Inso-
fern funktionieren sie nur bedingt als Vertreter einer konziliaristischen
Theorie, doch ihre Traktate dienten – ebenso wie die kanonistischen De-
batten um die Repräsentation in der Kirche – anderen Gelehrten als Anre-
gung. Diese „Konziliaristen“ rezipierten nun ältere kanonistische Lehren
vom allgemeinen Konzil – stets als altes, keineswegs revolutionäres System
des Kirchenregiments. 

Unter ihnen war insbesondere Pierre d Ailly (1350/51–1420) mit sei-
nem ekklesiologischen Traktat De materia concilii generalis folgenreich. Er
argumentierte, dass das primäre Haupt der Kirche nicht der Papst sei, son-
dern Christus allein.30 Nur insofern der Papst zur Erbauung der Kirche
diene, sei das Konzil ihm zum Gehorsam verpflichtet. Wenn der Papst dieser
Aufgabe aber nicht gerecht werde, sei das Konzil verpflichtet, für den Papst
einzuspringen, um gewissermaßen die päpstliche Macht zu restituieren.
Sein Schüler Jean Gerson (1363–1429) brachte ein, dass in der Situation, in
der durch den Tod eines Papstes kein Stellvertreter Christi auf Erden exis-
tiere, das Konzil für den Papst diese Stellung übernehmen könne.31 Damit
gewann das Konzil gegenüber der subsidiären Funktion im Entwurf Pierre
d’Aillys eine gewisse Selbstständigkeit. In der Situation des Großen Abend-
ländischen Schismas, das Europa seit 1378 in zwei Papsttümer schied, trat
genau die Situation ein, dass es keinen Stellvertreter Christi auf Erden gab.
Die Entwürfe Jean Gersons und Pierre d’Aillys wurden daher im Kontext des
Schismas „zum Gewebe eines ersten Konziliarismus“32 verbunden. 

Dabei spielte der Kanonist Francesco Zabarella (1360–1417) eine ent-
scheidende Rolle. Er setzte nun seinerseits nicht beim Haupt, sondern



380 beim LeIib der Kırche Der mystische LeIib der Kırche ihm ach
KOr 1Ur als ungeteilter LeIib enkbar. Das chisma widersprach damıit

seinen ekklesiologischen Grundvorstellungen. Diese Situation konnte 1Ur
UuUrc e1nNe wirkliche Darstellung überwunden werden, e1nNe re  a_
fI10O jenes e1nen Leibes und die Tand /ahbarella verwirklicht 1M Konzıil als
besonders geeigneter Repräsentationsiorm der Gesamtkirche, das
chisma Osen und die Reform der Kırche anzugehen.33 Diese Begrün-
dungsfigur durchaus folgenreic Tur die E  esiologlie: „Von dem 1er-
archischen Hauptbild verschohb sich die Legitimationsstruktur ZUuU LeIib
selhst als MM“3 Die Kırche SCWAaNN MUunNn ihre Autorität VOTN T1SLIUS
selhst und nicht mehr vermittelt Uurc den aps Solche und annliche
een 1M Umifeld des Konzils VOTN Konstanz GL,

Die Erprobung der Idee

Bewegte sich diese Dehatte 1n zeitgenössisch-akademischen Bahnen,
SCWAaNN S1E e1nNe eUue Relevanz Uurc die paltung der abendländischen

Christenheit (  ö1  ) In diesem Kontext entwickelten sich den
Universitäten euUue konzililare Iheorien, In diesem Kontext am die VIa
CONCLHL iIMmMmer eUue efürworter, 1n diesem Kontext wurde AUS den theo
etfisch Möglichkeiten Instrumente ZUr Kontfliktmoderation.”

Wie WT ZU chisma sekommen? ach ahren Avignoneser
apsttum Gregor XI —1  } 3706 ach Rom zurückge-
ehrt, STar aber ZWE1 Jahre spater. Das Konklave wählte den Jjener Ur
ban VI —1  } ZU apst, der sofort 1n Re
lormprogramm Tur die Kıirche anstrebte Das Papstschisma egann, als
dreizehn TIranzösische ardınale die Wahl ans nicht anerkannten, ihn
der Amtsanmaßung bezichtigten und ihn miıt dem ann elegten.
20 September 378 wählten S1E dem des Iranzösischen KO
N1Igs Clemens VII —1  } ZU aps Clemens
konnte sich milıtärisch nicht durchsetzen und kehrte er ach Avignon
zurück. e1 Päpste konnten sich eweils politische Unterstützung S1-

43

44
Walther, Konziliarısmus f AÄAnm. O),

Leppin, Konziliarısmus f AÄAnm. 28),
4> Leppin, Konziliariısmus (S. AÄAnm. 28),
340 Für dAle ildung der ()boedienzen Ansgar Frenken Orteljle Ssuchen etze Knüp:

len. He 1tuatiıon Oraben! des Konzils, In: Das Konstanzer Konzil 4-1
VWeltereignis des Mittelalters Katalog, ng Badischen Landesmuseum, Darmstadt
2014, 201-2063, ler 72062 ,
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33 Vgl. Walther, Konziliarismus (s. Anm. 6), 47.
34 Leppin, Konziliarismus (s. Anm. 28), 80.
35 Vgl. Leppin, Konziliarismus (s. Anm. 28), 78 f.
36 Für die Abbildung der Oboedienzen vgl. Ansgar Frenken: Vorteile suchen – Netze knüp-

fen. Die Situation am Vorabend des Konzils, in: Das Konstanzer Konzil 1414–1418.
Weltereignis des Mittelalters. Katalog, hg. v. Badischen Landesmuseum, Darmstadt
2014, 261–263, hier 262 f, Abb. 1 f.

beim Leib der Kirche an. Der mystische Leib der Kirche war ihm nach 
1 Kor 12 nur als ungeteilter Leib denkbar. Das Schisma widersprach damit
seinen ekklesiologischen Grundvorstellungen. Diese Situation konnte nur
durch eine wirkliche Darstellung überwunden werden, eine repraesenta-
tio jenes einen Leibes – und die fand Zabarella verwirklicht im Konzil als
besonders geeigneter Repräsentationsform der Gesamtkirche, um das
Schisma zu lösen und die Reform der Kirche anzugehen.33 Diese Begrün-
dungsfigur war durchaus folgenreich für die Ekklesiologie: „Von dem hier-
archischen Hauptbild verschob sich die Legitimationsstruktur zum Leib
selbst als ganzem.“34 Die Kirche gewann nun ihre Autorität von Christus
selbst und nicht mehr vermittelt durch den Papst. Solche und ähnliche
Ideen gewannen im Umfeld des Konzils von Konstanz Gehör. 

3. Die Erprobung der Idee

Bewegte sich diese Debatte in zeitgenössisch-akademischen Bahnen,
so gewann sie eine neue Relevanz durch die Spaltung der abendländischen
Christenheit (1378–1417). In diesem Kontext entwickelten sich an den
Universitäten neue konziliare Theorien, in diesem Kontext bekam die via
concilii immer neue Befürworter, in diesem Kontext wurde aus den theo-
retisch erwogenen Möglichkeiten Instrumente zur Konfliktmoderation.35

Wie war es zum Schisma gekommen? Nach 70 Jahren Avignoneser
Papsttum war Gregor XI. (*1329, 1370–1378) 1376 nach Rom zurückge-
kehrt, starb aber zwei Jahre später. Das Konklave wählte den Italiener Ur-
ban VI. (*1318, 1378–1389) zum neuen Papst, der sofort ein strenges Re-
formprogramm für die Kirche anstrebte. Das Papstschisma begann, als
dreizehn französische Kardinäle die Wahl Urbans nicht anerkannten, ihn
der Amtsanmaßung bezichtigten und ihn mit dem Bann belegten. Am
20. September 1378 wählten sie – unter dem Schutz des französischen Kö-
nigs – Clemens VII. (*1342, 1378–1394) zum neuen Papst. Clemens
konnte sich militärisch nicht durchsetzen und kehrte daher nach Avignon
zurück. Beide Päpste konnten sich jeweils politische Unterstützung si-



chern, 1 Päpste hatten eigene Oboedienzen,36 Gehorsamsgebiete, 30
und beiden Päpsten wurden UuUrc die ardınale ihrer Oboedienz be1l in
Te  3 Ableben Nachfolger ewählt. SO konnte das chisma ber den 10od
Ooder Rücktritt”” e1nNes Prätendenten nicht seklärt werden und nıstete sich
e1N

Die VIa CONCLHI bezeichnete 1n diesem Zusammenhang die einzIge
Möglichkei das Papstschisma überwinden, nachdem alle anderen Mög
lichkeiten, e1nen Ooder1 Papstprätendenten ZU Ruücktritt bewegen,
gescheitert W8.I‘€I].3 Die ursprüuünglic konzilaristische dee verband sich
als Weg ZUT praktischen Überwindung der Kirchenspaltung csehr chnell
mi1t e1ner dreifachen Aufgabe, der UNIONIS, der 7  el und der

reformationis. ES sSollte a1SO die abendländische Christenheit Uurc
die Beseiltigung des Schismas vereıint werden, der Glauben die SOBE-
nannten Häresien VOTN Hus, yclif und anderen verteidigt werden, VOT al

/ Hintergrunt Iur die Unmöglichkeit, ass e1ner der hbeiden Papstprätendenten auf Se1IN
Amt verzichtete, die Übersteigerung der Papal  eorie 1Im en Mittelalter, die
eıinen erstien Höhepunkt schon In der {Inam Sancfam Urc Bonifaz MI
(”1235, 4-1  J etrfahren und 1Im Avignoneser apsttum Welfere Entfaltung gefun
den He e2N mMiIt der Feststellung, ass y Iur jedes MmMenscnhliche eschöp
unbedingt notwendig ISst, dem RKömischen Bischof unterwotfen Sein“ (DH 0/5) In der
Interpretation der 1st jedoch entscheidend, diesen Schlusssatz In die Kirchenlehre
des OMaAas Von quin einzuordnen, der der Sat7 NninomMMeEe 1ST. uberdem Ist die

In den bereits erwähnten StTreit Bonifaz’ mMiIt Önig Philipp dem chönen Von
Frankreich eiINZUOTCNenN. aps und Önig Ssich unein1g darüber, welche RKechte
dem Önig gegenüber den zeitlichen (‚ütern des Klerus zustünden. In anderen Oku:
mentien außerste Bonifaz Ssich eullcC| differenzierter und In der Argumentationslinie
der ‚wei-Schwerter-Lehre, die Sse1It der AÄAntike das geistliche VOIN weltlichen chwert
terschied. amı stand In {Inam Sanctfam dAle geistliche ac 1Im er  15 ZUrT weilt]
chen ac ZUrT Aushandlung, NIC. das Verhältnis Von aps! ZU Konzil Dennoch 1st
konstatieren, ass die Päpste In Übersteigerung der Papal  eorie Se1It dem Konzil Von
Vienne eın Konzil mehr einberufen hatten Mit der Festigung der päpstlichen acC
genüber der weltlichen Hertrschaft und den Folgen des Investiturstreites Zing zumindest
implizit und akKlisc uch e1Ne tärkung des Papstamtes ad Intra, In die Kirche selbst,
einher. 1E TIuührte 1Im Kontext des SCH1SMAS dazu, (dass keiner der Papstprätendenten
rücktreten wollte und amı dAle Papal  eorie In ihrem Kern 10| ahbsurdum Tuhrte

40 He mittelalterliche Theologie sich als Ausweg AUS dem Papstschisma zunächst die
E, acCtk! überlegt, a1sS0 dAle JEW  same Verdrängung Von einem der hbeiden Papstpräten-
denten I] HMes scheiterte daran, ass e1 Prätendenten ber eigene ()boedienzen verfüg-
ten und 21 politische Schutzmächte hinter sich usstien. uch die E, CesSSiIoONIS
schlug Tehl. 1E sah VOTIL, ass die Kardınäle e1iner ()boedienz ZW) wurden, ach
dem Tod ihres Prätendenten keinen Nachfolger wählen, der ber ass 21n ZE-
wählter Prätendent ZU ucC genoötigt wurde. Der Weg des Kompromisses, dAle E,
conventionis, dAle den Rücktritt hbeider Prätendenten vorsah, csollte 1408 hel einem C
MmMe1insamen Ireffen der hbeiden Prätendenten In SaVONAa hbeschritten werden, ber uch
diese Möglichkeit scheiterte der Ahsenz e1Nes neutralen Territorums und e1iner MNEeuU-
tralen Kommission und der Furcht hbeider Prätendenten VOT den Folgen e1Nes Rücktritts
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37 Hintergrund für die Unmöglichkeit, dass einer der beiden Papstprätendenten auf sein
Amt verzichtete, war die Übersteigerung der Papaltheorie im hohen Mittelalter, die 
einen ersten Höhepunkt schon in der Bulle Unam sanctam (1302) durch Bonifaz VIII.
(*1235, 1294–1303) erfahren und im Avignoneser Papsttum weitere Entfaltung gefun-
den hatte. Die Bulle endet mit der Feststellung, dass „es für jedes menschliche Geschöpf
unbedingt notwendig ist, dem Römischen Bischof unterworfen zu sein“ (DH 875). In der
Interpretation der Bulle ist jedoch entscheidend, diesen Schlusssatz in die Kirchenlehre
des Thomas von Aquin einzuordnen, der der Satz entnommen ist. Außerdem ist die
Bulle in den bereits erwähnten Streit Bonifaz’ mit König Philipp dem Schönen von
Frankreich einzuordnen. Papst und König waren sich uneinig darüber, welche Rechte
dem König gegenüber den zeitlichen Gütern des Klerus zustünden. In anderen Doku-
menten äußerste Bonifaz sich deutlich differenzierter und in der Argumentationslinie
der Zwei-Schwerter-Lehre, die seit der Antike das geistliche vom weltlichen Schwert un-
terschied. Damit stand in Unam Sanctam die geistliche Macht im Verhältnis zur weltli-
chen Macht zur Aushandlung, nicht das Verhältnis von Papst zum Konzil. Dennoch ist zu
konstatieren, dass die Päpste in Übersteigerung der Papaltheorie seit dem Konzil von
Vienne kein Konzil mehr einberufen hatten. Mit der Festigung der päpstlichen Macht ge-
genüber der weltlichen Herrschaft und den Folgen des Investiturstreites ging zumindest
implizit und faktisch auch eine Stärkung des Papstamtes ad intra, in die Kirche selbst,
einher. Sie führte im Kontext des Schismas dazu, dass keiner der Papstprätendenten zu-
rücktreten wollte und damit die Papaltheorie in ihrem Kern ad absurdum führte. 

38 Die mittelalterliche Theologie hatte sich als Ausweg aus dem Papstschisma zunächst die
via facti überlegt, also die gewaltsame Verdrängung von einem der beiden Papstpräten-
denten. Dies scheiterte daran, dass beide Prätendenten über eigene Oboedienzen verfüg-
ten und beide politische Schutzmächte hinter sich wussten. Auch die via cessionis
schlug fehl. Sie sah vor, dass die Kardinäle einer Oboedienz gezwungen wurden, nach
dem Tod ihres Prätendenten keinen Nachfolger zu wählen, oder aber dass ein neuge-
wählter Prätendent zum Rücktritt genötigt wurde. Der Weg des Kompromisses, die via
conventionis, die den Rücktritt beider Prätendenten vorsah, sollte 1408 bei einem ge-
meinsamen Treffen der beiden Prätendenten in Savona beschritten werden, aber auch
diese Möglichkeit scheiterte an der Absenz eines neutralen Territoriums und einer neu-
tralen Kommission und der Furcht beider Prätendenten vor den Folgen eines Rücktritts.

chern, beide Päpste hatten eigene Oboedienzen,36 d. h. Gehorsamsgebiete,
und beiden Päpsten wurden durch die Kardinäle ihrer Oboedienz bei ih-
rem Ableben Nachfolger gewählt. So konnte das Schisma über den Tod
oder Rücktritt37 eines Prätendenten nicht geklärt werden und nistete sich
ein.

Die via concilii bezeichnete in diesem Zusammenhang die einzige
Möglichkeit, das Papstschisma zu überwinden, nachdem alle anderen Mög-
lichkeiten, einen oder beide Papstprätendenten zum Rücktritt zu bewegen,
gescheitert waren.38 Die ursprünglich konziliaristische Idee verband sich
als Weg zur praktischen Überwindung der Kirchenspaltung sehr schnell
mit einer dreifachen Aufgabe, der causa unionis, der causa fidei und der
causa reformationis. Es sollte also die abendländische Christenheit durch
die Beseitigung des Schismas vereint werden, der Glauben gegen die soge-
nannten Häresien von Hus, Wyclif und anderen verteidigt werden, vor al-



3Ü lem sollte die Habgier, der Nepotismus und der eichtium 1M Umfeld der
Kurle und der ardınale SOWIE die Praxis der Simonie (Amterkauf) und der
kExemtionen (Ausnahmen AUS dem Rechtsbereich des eigentlich zuständi-
gEN kırchlichen Vorgesetzten auf allen Stufen des Klerus ndlıch abge
SC werden.” Die Konzilharisten ussten A  m dass das Papstschisma
In der Übersteigerung des päpstlichen Amtes und dem treben der Kardı
näle ach aC Einfluss und ei1ichtium wurzelte hne e1nNe Reform
aup und ledern der Kırche konnten die eigentlichen TroDleme olglic
nicht ehoben werden Damıit ahber kennzeichnete 1n „Zielkonflikt““” VOTN

ang die VIa CONCLELN
Vom Konzıil VOTN Pısa 1409] BIis ZU Konzıil VOTN Basel-Lausanne

(  1-1  } ildete sich e1nNe kirchengeschichtlich einmalige „DEqueNZ
41einander fortzeugender Generalkonzilien /u Beginn des 15 ahrhun

erts andten sich zunächst die ardınale Gregors AIL., des römischen
Papstprätendenten, aufgrun: VOTN Einnahmeausfällen und dem Starrsinn
Gregors VOTN ihrem Papstprätendenten ab Einige Anhänger des Avignone-
SEr Papstes enedi XII (* 1285,153534-1542)} schlossen sich ihnen

/usammen berielen S1E 209 Juni 408 das Konzıil VOTN Piısa e1ın S1e
begründeten ihr er  en miıt der offenkundigen aresie der beiden
Papstprätendenten. Diese nämlich bedrohten als Schismatiker das ogma
der Einheit der Kırche und damıit Häretiker.““ Als Häretiker WaTreln
S1E amtsunfähig und hatten sich selhst abgesetzt. Eigentlich sab keine

U |HMesen Umstand verdeutlich: insbesondere das 1415 Uurc das Konzil Von Konstanz VOET-
ahschiedete ekre Haec Sancta, In dem Ssich das Konzil Iur diese Tel ufgaben, „den
Glauben, | die Ausrottung des esagten Sch1smas und die allgemeine Reform der KIr-
che (‚ottes aup und 1edern  . zuständig YTklärte (Dekret Haec Sancta, SESSIO V,
Drl 1415, InN: Dekrete der Okumenischen Konzilien, al Konzilien des Mit-
telalters Vom ersten Laterankonzil 123) His ZU uUunfiten Laterankonzil (1512-1517),
ng O  mu  g Paderborn 2000, 408-410).

Al Jürgen jethke aps und Konzil Der Konstanzer „Konziliarismus”, InN: Das Konstan:-:
ZeT Konzil 4-1 VWeltereignis des Mittelalters Katalog, ng Badischen es:
IMUSCUM, Darmstadt 2014, 226-230, ler 270

A
elmrath, Konzil Von Konstanz (S. AÄAnm. 23),
(Janz deutlich ze1g! Ssich 1e5 In dem okument, mMmit dem die Kardınäle In 15a 1409
21 Papstprätendenten Iur abgesetzt erklärten. Dazu erklarte sich das Konzil als 1m
eiligen 215 versammelt, Hef den Namen C Nnristi und YTklärte ann die hHel:;
den Papstprätendenten, „die Ssich In verdammenswerter VWeise das apstamt Ireiten
| daß e1 überführte Schismatiker WwWraTen und SINd und S1E das alte chisma
hartnäckig vefördert, verteidigt, begünstigt, gebilligt und Uunters{IutLz aben, Ja daß S1E
ga überführte Häretiker sind, die VOIN (‚lauben weichen“ Heiko Oberman/Adolf
Martin Kiffer,  ans Aalter Krumwiede,/ Volker Leppin [He.| Kirchen: und TIheologie-
geschichte In ()uellen. Fin Arbeitsbuch, Mittelalter, ng Ado  artin Kıftfer/
ernnarı Lohse/Volker Leppin, Neukirchen-Vluyn NT D, 223)
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39 Diesen Umstand verdeutlicht insbesondere das 1415 durch das Konzil von Konstanz ver-
abschiedete Dekret Haec Sancta, in dem sich das Konzil für diese drei Aufgaben, „den
Glauben, […] die Ausrottung des besagten Schismas und die allgemeine Reform der Kir-
che Gottes an Haupt und Gliedern“ zuständig erklärte (Dekret Haec Sancta, Sessio V, 6.
April 1415, in: Dekrete der ökumenischen Konzilien, lat.-dt., Bd. 2: Konzilien des Mit-
telalters. Vom ersten Laterankonzil (1123) bis zum fünften Laterankonzil (1512–1517),
hg. v. Josef Wohlmuth, Paderborn u. a. 2000, 408–410).

40 Jürgen Miethke: Papst und Konzil. Der Konstanzer „Konziliarismus“, in: Das Konstan-
zer Konzil 1414–1418. Weltereignis des Mittelalters. Katalog, hg. v. Badischen Landes-
museum, Darmstadt 2014, 228–230, hier 229.

41 Helmrath, Konzil von Konstanz (s. Anm. 23), 19.
42 Ganz deutlich zeigt sich dies in dem Dokument, mit dem die Kardinäle in Pisa 1409

beide Papstprätendenten für abgesetzt erklärten. Dazu erklärte sich das Konzil als im
Heiligen Geist versammelt, rief den Namen Christi an und erklärte dann gegen die bei-
den Papstprätendenten, „die sich in verdammenswerter Weise um das Papstamt streiten
[…], daß beide überführte Schismatiker waren und sind und daß sie das alte Schisma
hartnäckig gefördert, verteidigt, begünstigt, gebilligt und unterstützt haben, ja daß sie so-
gar überführte Häretiker sind, die vom Glauben weichen“ (Heiko A. Oberman/Adolf
Martin Ritter/Hans Walter Krumwiede/Volker Leppin [Hg.]: Kirchen- und Theologie-
geschichte in Quellen. Ein Arbeitsbuch, Bd. 2: Mittelalter, hg. v. Adolf Martin Ritter/
Bernhard Lohse/Volker Leppin, Neukirchen-Vluyn 62008, Nr. 64 b, 223).

lem sollte die Habgier, der Nepotismus und der Reichtum im Umfeld der
Kurie und der Kardinäle sowie die Praxis der Simonie (Ämterkauf) und der
Exemtionen (Ausnahmen aus dem Rechtsbereich des eigentlich zuständi-
gen kirchlichen Vorgesetzten) auf allen Stufen des Klerus endlich abge-
schafft werden.39 Die Konziliaristen wussten genau, dass das Papstschisma
in der Übersteigerung des päpstlichen Amtes und dem Streben der Kardi-
näle nach Macht, Einfluss und Reichtum wurzelte. Ohne eine Reform an
Haupt und Gliedern der Kirche konnten die eigentlichen Probleme folglich
nicht behoben werden. Damit aber kennzeichnete ein „Zielkonflikt“40 von
Anfang an die via concilii.

Vom Konzil von Pisa (1409) bis zum Konzil von Basel-Lausanne
(1431–1449) bildete sich eine kirchengeschichtlich einmalige „Sequenz
einander fortzeugender Generalkonzilien“41. Zu Beginn des 15. Jahrhun-
derts wandten sich zunächst die Kardinäle Gregors XII., des römischen
Papstprätendenten, aufgrund von Einnahmeausfällen und dem Starrsinn
Gregors von ihrem Papstprätendenten ab. Einige Anhänger des Avignone-
ser Papstes Benedikt XII. (* um 1285,1334–1342) schlossen sich ihnen
an. Zusammen beriefen sie am 29. Juni 1408 das Konzil von Pisa ein. Sie
begründeten ihr Verhalten mit der offenkundigen Häresie der beiden
Papstprätendenten. Diese nämlich bedrohten als Schismatiker das Dogma
der Einheit der Kirche und waren damit Häretiker.42 Als Häretiker waren
sie amtsunfähig und hatten sich selbst abgesetzt. Eigentlich gab es keine



verbindliche Einschränkung der Jurisdiktionsvollmacht des Papstes; außer- 3U7
dem konnte 1n aps VOTN niemandem serichtet werden In Glaubensange-
ljegenheiten und damıit auch In Fragen der Häresie aber WT das Konzıil
staändig. Damıit e1nen kiırchenrechtlich und theologisch
möglichen Ausweg AUS dem chisma efunden. Das Pisanum, 1M März
409 begonnen, €1 amtierenden Papstprätendenten ab, die LFrOTZ
Einladung nicht ach Piısa sekommen Damıiıt der Weg Irei Tur
die Neuwahl VOTN Alexander —1  ) on 1M August
wurde das Konzil eendet und die Reformiragen der Kırche aufT 1n drei
Jahre spater einzuberufendes Konzıil vertagt. Die beiden abgesetzten aps
prätendenten akzeptierten ihre Absetzung jedoch nicht und konnten sich
nner euUuilc verkleinerter Oboedienzen e1nen Herrschaftsanspruch
ichern Damıit Pisa die Spaltung der Kırche nicht überwunden, SOT1-
dern den beiden Papstprätendenten e1nen dritten hinzugefi'igt.43 uch
WEeNnN Pıisa das eigene Ziel, die Einheit der Kirche, verie atte, beschritt
das Konzıil 1n Piısa erstmals die V1a Concilil, Maßstäbe, probierte
r  iken, plante 1n nachfolgendes Konzıil und „initlialisierte damıit selhst
die VOTN Konzilien und präagte S1E thematisch und STIrUKTIUre VOT
uch WEln die ynode „weniger Manıifestation e1nNes kardinalizischen
Konzilarısmus als vielmehr e1nNe iImprovisierte Notveranstaltung  45 Wi
ehnete das Pisanum als Urganisations- und Verfahrensmodell den Weg ZUuU
Konzil VOTN Konstanz

Die konzililaristische dee verband sich 1n der wendung nicht 1Ur
mi1t den drei sroßen Aufgabengebieten der Einheit, der Reform und des
aubens Ebenso wen1g WIEe der Konzilarısmus e1nNe geschlossene Tu
turtheorie lieferte, das Konzıil VOTN Konstanz e1nN lestes Programm Als

dem römisch-deutschen Önig Sigismund 414 ndlıch selang, e1nen
Papstprätendenten ZUT Einberufung des Konzils bewegen, das

43 Zur Vorgeschichte und Entwicklung des Pisanums vgl Ansgar Frenken Erst Zzwel, ann
Te1l Päpste. Nachfolgestreit auf dem etrl, in Das Konstanzer Konzil 4-1
Weltereignis des Mitte  ers. Katalog, ng Badischen Landesmuseum, Darmstadt 2014,
275 1, ler 224; AF Ourbiac. Das chisma und die Konzilien {  ö-1  }, InN: DIie (je
SCNICHTE des Christentums eligion Politik Kultur, DIie /eit der Zerreißproben
{  4-1  }, ng ichel Ollat Au Jourdin/Andre vauchez, dt. Ausgabe ng Bern-
hard Schimmelpfennig, Freiburg/ Basel/ Wien 19091 201 O), 5-131, ler 75-96
elmrath, Konzil VON Konstanz (S. AÄAnm. 23),

A's Müller, Krise (S. AÄAnm. 22),
40 Braun, Ihemen des Konzils (S. AÄAnm. Ö), 7276 Von dieser Perspektive her Ist ReTIZUÜlC die

Ausstellung ges  eL, die das adısche Landesmuseum ZUrT >  -Jährigen Feier der Kon:-:
zilseröffnung 72014 In Konstanz vVerans  et hat. He Ausstellung und uch der ZWe1tel-
Jige Katalog verstanden das Konzil als Anlass Iur e1ne Begegnung der ulturen, als
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43 Zur Vorgeschichte und Entwicklung des Pisanums vgl. Ansgar Frenken: Erst zwei, dann
drei Päpste. Nachfolgestreit auf dem Stuhl Petri, in: Das Konstanzer Konzil 1414–1418.
Weltereignis des Mittelalters. Katalog, hg. v. Badischen Landesmuseum, Darmstadt 2014,
223 f, hier 224; Paul Ourliac: Das Schisma und die Konzilien (1378–1449), in: Die Ge-
schichte des Christentums. Religion – Politik – Kultur, Bd. 6: Die Zeit der Zerreißproben
(1274–1449), hg. v. Michel Mollat du Jourdin/André Vauchez, dt. Ausgabe hg. v. Bern-
hard Schimmelpfennig, Freiburg/Basel/Wien 1991 (ND 2010), 75–131, hier 75–96.

44 Helmrath, Konzil von Konstanz (s. Anm. 23), 19.
45 Müller, Krise (s. Anm. 22), 68.
46 Braun, Themen des Konzils (s. Anm. 8), 226. Von dieser Perspektive her ist letztlich die

Ausstellung gestaltet, die das Badische Landesmuseum zur 500-jährigen Feier der Kon-
zilseröffnung 2014 in Konstanz veranstaltet hat. Die Ausstellung und auch der zweitei-
lige Katalog verstanden das Konzil als Anlass für eine Begegnung der Kulturen, als Platt-

verbindliche Einschränkung der Jurisdiktionsvollmacht des Papstes; außer-
dem konnte ein Papst von niemandem gerichtet werden. In Glaubensange-
legenheiten und damit auch in Fragen der Häresie aber war das Konzil zu-
ständig. Damit hatte man einen kirchenrechtlich und theologisch
möglichen Ausweg aus dem Schisma gefunden. Das Pisanum, im März
1409 begonnen, setzte beide amtierenden Papstprätendenten ab, die trotz
Einladung nicht nach Pisa gekommen waren. Damit war der Weg frei für
die Neuwahl von Alexander V. (*1340, 1409–1410). Schon im August
wurde das Konzil beendet und die Reformfragen der Kirche auf ein drei
Jahre später einzuberufendes Konzil vertagt. Die beiden abgesetzten Papst-
prätendenten akzeptierten ihre Absetzung jedoch nicht und konnten sich
innerhalb deutlich verkleinerter Oboedienzen einen Herrschaftsanspruch
sichern. Damit hatte Pisa die Spaltung der Kirche nicht überwunden, son-
dern den beiden Papstprätendenten einen dritten hinzugefügt.43 Auch
wenn Pisa das eigene Ziel, die Einheit der Kirche, verfehlt hatte, beschritt
das Konzil in Pisa erstmals die via concilii, setzte Maßstäbe, probierte
Praktiken, plante ein nachfolgendes Konzil und „initialisierte damit selbst
die Kette von Konzilien – und prägte sie thematisch und strukturell vor“44.
Auch wenn die Synode „weniger Manifestation eines kardinalizischen
Konziliarismus als vielmehr eine improvisierte Notveranstaltung“45 war,
ebnete das Pisanum als Organisations- und Verfahrensmodell den Weg zum
Konzil von Konstanz.

Die konziliaristische Idee verband sich in der Anwendung nicht nur
mit den drei großen Aufgabengebieten der Einheit, der Reform und des
Glaubens. Ebenso wenig wie der Konziliarismus eine geschlossene Struk-
turtheorie lieferte, hatte das Konzil von Konstanz ein festes Programm. Als
es dem römisch-deutschen König Sigismund 1414 endlich gelang, einen
Papstprätendenten zur Einberufung des Konzils zu bewegen, hatte das



347 Konzıil weder 1n Reformprogramm och e1nen Onkreien Plan Das Konzıil
„ereignete  440 sich Ihemen und Schwerpunkte wurden iIMmMmer wieder MNeu

ausgelotet, leilnehmer und ihre Gefolgschaften amen und singen Das
Mmacht beides, den Konziliarısmus sich und das Konzil VOTN Konstanz,
schwer ewertDar. Darüber hinaus betraf die UOrdnungskrise des Iruüuhen
15 Jahrhunderts nicht 1Ur die Kirche, Ondern auch die politische acC
Kırchliche und politische eiormen wurden VOTN Konstanz erwartel. Önig
Sigismund warh mi1t sroßem diplomatischem £eSCNIC Tur das Konzıil VOTN
Konstanz den Königshöfen Europas Er plante 1M Kontext des Konzils,
eiınen aps wählen und das chisma überwinden, ahber auch
die christlichen Könige Europas eiınen Verhandlungstisch bringen
und Frieden schließen.“  / Diese Dimension aber steigerte och den
„Zielkoniflik des KOonzils

Die Idee RINes alternativen Ordnungsmodells für die Kirche?

Der Konziliarısmus EerwIes sich 1M Konzıil VOTN Konstanz als der einz1ge
Weg, die gespaltene Christenheit wieder einem aps vereinen
Die drei Papstprätendenten wurden abgese DZW. Uurc oldene Brücken
ZUr Abdankung bewegt, die LUNIONIS konnte ach dem längsten
chisma der abendländischen Kırche miıt dem MNeu SEW.  en aps Martın

141 /-1 seklärt werden Darın jeg die eigentliche eu:
Lung VOTN Konstanz Darın jeg aber auch die Bedeutung des Konzilarısmus

Torm des ntellektuellen und kulturellen Austausches, als Initialzündun: TUr dAle Verhbrel:
Lung der een des Humanı1ismus und der Renalssance. Beinahe schon euphorisch Tasst

Teize die Bedeutung Von Konstanz „Das Konstanzer Konzil tellte
21n kulturelles Forum ar und prägte die europäischen FEliten. (} Aaute das Fundament
dUS, auf dem Sein /usammentreten gründete: He kulturelle Finheit Europas” Malte
Jetzel Langes Konzil oroße Wirkung VWarum dAle Finheit der Kirche wichtig WAal,
InN: Das Konstanzer Konzil 4-1 VWeltereignis des Mittelalters Katalog, ng Ba-
dischen Landesmuseum, arms 2014, 731 l ler 232)

Af/ Martın Kintzinger: risten, Krisen und ONiIilıkte Politische Konstellationen 1m
endland, In Das Konstanzer Konzil 41 VWeltereignis des ers Kata-
Jog, ng VOIN Badischen Landesmuseum, Darmstadt 2014, , ler Nur AUS der VeTt-
schränkung politischer und kirchlicher ac und der daraus Ssich ergebenden Rele
Vall: e1Nes tabhilen Papsttums Iur die Ordnung Europas genere SOWI1E den politischen
Friedensverhandlungen Ist die oroße Pluralität der Delegationen AUS Danz Europa und
darüber hinaus In Konstanz erklären. Machtpolitische Auseinandersetzungen und
Kriege prägten das Europa dieser Zeit; gleichzeitig ZWaNgeN die UOsmanen, die Von Ssten
her den Oontinen bedrohten, die europäischen Önig- und Fürstentüuümer dazu, Ssich
verbünden. Vgl Stober, Konstanzer Konzil (S. AÄAnm. /), 218
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form des intellektuellen und kulturellen Austausches, als Initialzündung für die Verbrei-
tung der Ideen des Humanismus und der Renaissance. Beinahe schon euphorisch fasst
Malte Prietzel die Bedeutung von Konstanz zusammen: „Das Konstanzer Konzil stellte
ein kulturelles Forum dar und prägte die europäischen Eliten. So baute es das Fundament
aus, auf dem sein Zusammentreten gründete: Die kulturelle Einheit Europas“ (Malte
Prietzel: Langes Konzil – große Wirkung. Warum die Einheit der Kirche so wichtig war,
in: Das Konstanzer Konzil 1414–1418. Weltereignis des Mittelalters. Katalog, hg. v. Ba-
dischen Landesmuseum, Darmstadt 2014, 231 f, hier 232). 

47 Vgl. Martin Kintzinger: Christen, Krisen und Konflikte. Politische Konstellationen im
Abendland, in: Das Konstanzer Konzil 1414–1418. Weltereignis des Mittelalters. Kata-
log, hg. vom Badischen Landesmuseum, Darmstadt 2014, 24 f, hier 25. Nur aus der Ver-
schränkung politischer und kirchlicher Macht – und der daraus sich ergebenden Rele-
vanz eines stabilen Papsttums für die Ordnung Europas generell – sowie den politischen
Friedensverhandlungen ist die große Pluralität der Delegationen aus ganz Europa und
darüber hinaus in Konstanz zu erklären. Machtpolitische Auseinandersetzungen und
Kriege prägten das Europa dieser Zeit; gleichzeitig zwangen die Osmanen, die von Osten
her den Kontinent bedrohten, die europäischen König- und Fürstentümer dazu, sich zu
verbünden. Vgl. Stober, Konstanzer Konzil (s. Anm. 7), 218.

Konzil weder ein Reformprogramm noch einen konkreten Plan. Das Konzil
„ereignete“46 sich. Themen und Schwerpunkte wurden immer wieder neu
ausgelotet, Teilnehmer und ihre Gefolgschaften kamen und gingen. Das
macht beides, den Konziliarismus an sich und das Konzil von Konstanz, so
schwer bewertbar. Darüber hinaus betraf die Ordnungskrise des frühen
15. Jahrhunderts nicht nur die Kirche, sondern auch die politische Macht.
Kirchliche und politische Reformen wurden von Konstanz erwartet. König
Sigismund warb mit großem diplomatischem Geschick für das Konzil von
Konstanz an den Königshöfen Europas. Er plante im Kontext des Konzils,
einen neuen Papst zu wählen und das Schisma zu überwinden, aber auch
die christlichen Könige Europas an einen Verhandlungstisch zu bringen
und Frieden zu schließen.47 Diese Dimension aber steigerte noch den
„Zielkonflikt“ des Konzils.

4. Die Idee eines alternativen Ordnungsmodells für die Kirche?

Der Konziliarismus erwies sich im Konzil von Konstanz als der einzige
Weg, die gespaltene Christenheit wieder unter einem Papst zu vereinen.
Die drei Papstprätendenten wurden abgesetzt bzw. durch goldene Brücken
zur Abdankung bewegt, die causa unionis konnte nach dem längsten
Schisma der abendländischen Kirche mit dem neu gewählten Papst Martin
V. (*1368, 1417–1431) geklärt werden. Darin liegt die eigentliche Bedeu-
tung von Konstanz. Darin liegt aber auch die Bedeutung des Konziliarismus



als UOrdnungsidee der Kirche BISs heute 1st umstrıitten, OD das Konstanzer 395
ekre Haec Sancta, das In der Situation des geflohenen Papstes die Supe
MOMa des Konzils ber dem aps behauptete,48 als Nothilfe Tur die LO
Sunhg drängender Kirchenprobleme Ooder als dogmatischer Glaubenssa
verstehen IST. Von der Dogmatizität des Dokumentes ann onl aum
sprechen. Aber der Konzilarısmus 1n der Prägung VOTN Haec Sancta lie
erte serade 1M TNSs des eingewurzelten Schismas die LÖSUNg, die EINn
heit der Kıirche und damıt das apstam ber die BallZe westliche Yısten
heit überhaupt ewahren Haec Sancta Wi aus In aller
Deutlichkeit, „das einzIge ıttel | die Einheit der Kırche und serade
die Fortdauer des Papsttums reiten Und welter „ES 1st | ber die
damalige Situation hinaus 1n ‚Modell‘ Tur Exytremsituationen e1Nes radıka.
len Versagens des Papsttums, sSE1 Tur den Fall e1Nes Papst-Schismas, e1Nes
‚häretischen Papstes Oder e1ner Situation, In der 1n aps 1n eklatan

Uler Weise das (emeinwohl der Kıiırche handelt. nsofern, das WUr-
digt auch Joseph Ratzinger, hat Haec Sancta bleibende Relevanz Er WEeI1SsS
aber auf die Aktualität des Dekrets Tur die Kırche hin, da „als Otlrec
eiDben ihren Möglichkeiten sehöre‘  451 und als Komplementäraussage

den Dekreten des Ersten Vatikanischen Konzils esen se1l atzinger
verweIlist aufT edin, der dem Konzillarısmus 1{3 In der eutigen
ekklesiologischen Debhatte beimisst. Die Relevanz esteht nicht 1M histori
schen Konziliarismus, Ondern 1n SEINeEeTr UOrdnungsstruktur und damıiıt der

45 Das Konzil erklärte, y 21n jeder, welcher tellung, welchen Standes und welcher
Urde uch immer, Se1 uch dAle päpstliche, der den schon hbeschlossenen V1 uch
den och hbeschließkenden Geboten, Satzungen der Anordnungen der Vorschrilften
dieser eiligen 5Synode und e1Nes jeden anderen rechtmäßig versammelten allgemeinen
Konzil In den genannten der auf S1E bezüglichen Fragen den (‚ehorsam verweigert |
e1iner entsprechenden Buße unterwotfen und gehörig estTra) wird, wohbel nötigenfalls
uch andere Rechtsmittel angewendet werden“ Leppin, K LIRNGOu f AÄAnm. 42), NT
/0a, 5 f)

A4AU

( ]
Schatz, Allgemeine Konzilien f AÄAnm. 21), 147

AUS Schaf$fz: Unkonventionelle (‚edanken e1Nes Kirchenhistorikers ZU päpstli
chen Primat, In 'efer Hünermann (Hg.) Papstamt und ÖOkumene. /um Petrusdienst
der Finheit aller Getauften, RKegensburg 1997/, 25-42, ler 41
Joseph Ratzinger: Das EeUEe 'olk (‚ottes FEntwuüurfe ZUrT Ekklesiologie, Düsseldorf 19069,
139

z Insofern entbenr! N1IC e1iner gewlssen Ironie, WEAeNnNn strenge Papalisten In der (Irühe-
ren) Forschungsgeschichte Haec Sanctfta jene Basis, dAle dafüur sorgte, ass das Konzil
überhaupt Nne den vVorsitzenden aps Johannes XXII [* 37/0, 141 (0—1 9) Welterta-
gen konnte, nachdem dieser vgeflohen AFAT Iur e1Ne ungültige Häresie erklärten und auf
Gregor AIl [* 339, 5-1 3) als egitimem we1l Fömischem aps bestanden, der das
Konzil einberufen Mussen. Vgl beispielhaft "alter BrandmühHer: Sacrosancta Syn;
dus unversalem Fkecclesiam repraesen(tans. Das Konzil als RKepräsentation der Kirche, In:
Ders. (He.) ynodale Strukturen der Kirche Entwicklung und robleme, Donauwörth
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48 Das Konzil erklärte, „daß ein jeder, welcher Stellung, welchen Standes und welcher
Würde auch immer, sei es auch die päpstliche, der den schon beschlossenen wie auch
den noch zu beschließenden Geboten, Satzungen oder Anordnungen oder Vorschriften
dieser heiligen Synode und eines jeden anderen rechtmäßig versammelten allgemeinen
Konzil in den genannten oder auf sie bezüglichen Fragen den Gehorsam verweigert […],
einer entsprechenden Buße unterworfen und gehörig bestraft wird, wobei nötigenfalls
auch andere Rechtsmittel angewendet werden“ (Leppin, KThGQu 2 (s. Anm. 42), Nr.
70a, 235 f).

49 Schatz, Allgemeine Konzilien (s. Anm. 21), 147.
50 Vgl. Klaus Schatz: Unkonventionelle Gedanken eines Kirchenhistorikers zum päpstli-

chen Primat, in: Peter Hünermann (Hg.): Papstamt und Ökumene. Zum Petrusdienst an
der Einheit aller Getauften, Regensburg 1997, 25–42, hier 41.

51 Joseph Ratzinger: Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf 1969,
139.

52 Insofern entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, wenn strenge Papalisten in der (frühe-
ren) Forschungsgeschichte Haec Sancta – jene Basis, die dafür sorgte, dass das Konzil
überhaupt ohne den vorsitzenden Papst Johannes XXIII. (*1370, 1410–1415) weiterta-
gen konnte, nachdem dieser geflohen war – für eine ungültige Häresie erklärten und auf
Gregor XII. (*1335, 1406–1415) als legitimem weil römischem Papst bestanden, der das
Konzil hätte einberufen müssen. Vgl. beispielhaft Walter Brandmüller: Sacrosancta Syn-
odus unversalem Ecclesiam repraesentans. Das Konzil als Repräsentation der Kirche, in:
Ders. (Hg.): Synodale Strukturen der Kirche. Entwicklung und Probleme, Donauwörth

als Ordnungsidee der Kirche. Bis heute ist umstritten, ob das Konstanzer
Dekret Haec Sancta, das in der Situation des geflohenen Papstes die Supe-
riorität des Konzils über dem Papst behauptete,48 als Nothilfe für die Lö-
sung drängender Kirchenprobleme oder als dogmatischer Glaubenssatz zu
verstehen ist. Von der Dogmatizität des Dokumentes kann man wohl kaum
sprechen. Aber der Konziliarismus in der Prägung von Haec Sancta lie-
ferte gerade im Ernstfall des eingewurzelten Schismas die Lösung, die Ein-
heit der Kirche und damit das Papstamt über die ganze westliche Christen-
heit überhaupt zu bewahren. Haec Sancta war, so Klaus Schatz in aller
Deutlichkeit, „das einzige Mittel […], die Einheit der Kirche und gerade
die Fortdauer des Papsttums zu retten“.49 Und weiter: „Es ist […] über die
damalige Situation hinaus ein ,Modell‘ für Extremsituationen eines radika-
len Versagens des Papsttums, sei es für den Fall eines Papst-Schismas, eines
,häretischen Papstes‘ oder sonst einer Situation, in der ein Papst in eklatan-
ter Weise gegen das Gemeinwohl der Kirche handelt.“50 Insofern, das wür-
digt auch Joseph Ratzinger, hat Haec Sancta bleibende Relevanz. Er weist
aber auf die Aktualität des Dekrets für die Kirche hin, da es „als Notrecht
bleibend zu ihren Möglichkeiten gehöre“51 und als Komplementäraussage
zu den Dekreten des Ersten Vatikanischen Konzils zu lesen sei. Ratzinger
verweist sogar auf Jedin, der dem Konziliarismus Aktualität in der heutigen
ekklesiologischen Debatte beimisst. Die Relevanz besteht nicht im histori-
schen Konziliarismus, sondern in seiner Ordnungsstruktur und damit der



394 Möglichkei e1ner Appellation VOTN päpstlichen Entscheidungen 1M Extrem
fa]l.°“ ugleic INUSS auch jede konzililaristische Auslegung VOTN Haec
Sancta betont weden, dass sich das Konzil 1n Seiner Repräsentationssfiunk-
t107Nn Tur den Le1Ib der Kıirche ZWAar ber dem aps verortelte, sich ahber 1n
den Dienst der Restitution der päpstlichen acC stellte.” Ekiner enrnel
der ralaten und Fürsten erschien esS 1n Konstanz nicht notwendig, die Lel
Lung der Kırche aubder des Schismas aufT das Konzıil übertragen. Nur
dessen regelmäßiges /usammentreten wurde 1M ekre Frequens festge-
en

Erst das Baseler Konzil (  1-1  ); 1n 9y  n  e  N des Konstanzer
Konzils  >4 insolern Konstanz die regelmäßige Einberufung e1Nes Konzils
beschlossen atte, Machte AUS diesem Notstandskenziliarısmus e1nen PIMN-
ziplellen Konzillarısmus Das Basıiliense bestand 1Ur DIS 15 Y AUS Bi
ch6fen Die enrnel sich AUS dem kollegial-Korporativen und dem
unıyversıtaren 1lieu und bestand aufT der msetzung VOTN Haec
Sancta aps ugen 1-1  } WT nicht sewillt, e1nNe
Schmälerung seiner Rechte zuzulassen und utlz seinen Iriumph der ZU
Greifen nahen Union mi1t den Griechen und dem daraus resultierenden
Mac  uwachs, das Konzil 1n seinen Machtbereich ach Ferrara 437
DZW. Florenz 439 (Ferrara-Florenz —1  } verlegen. Nur e1nNe A
mäßigte Minderheit folgte dem Ruf ach Italien, die enrnel der 1n ase
versammelten Konzilsväter seizlie SEINEe ynode BIis 449 lort. Damıiıt WaTreln
Konzıil und aps gespalten. Die Baseler alter hatten bereits 432 miıt Sa
Crosancfta 1n Ookumen erlassen, das die Superiorität des Konzils
ber dem aps behauptete und festlegte, dass 1n aps 1n Konzil weder
verlegen öch V seschweige denn auflösen könne.” Wer dieser
anrneıi aber widerspreche, SE1 1n Häretiker. Mit dieser Begründung

das Basılilense 439 ugen und wählte E]1X
9—1  } ZU aps Ergebnis dieses Prozesses WT 1n aps und 1n
Konzilsschisma: ugen STAN! E11X V., ase Ferrara und

1977, 03—] Er vVerwelst arauf, ass konziliaristische [heorie und Praxis MUr In dAle
„ekklesiologische Katastrophe des Basler Schismas“ 10) Iühren konnte, insofern S1E
dem Ssakramental:  l1erarchischen (‚.harakter der Kirche widerspreche. ] Mese Forschungs-
richtung lgnorierte SCNIIC die aktische NIC. deelle Relevanz Von Haec anc TUr
den Forthbestand ihrer eigenen ache, des Papsttums nämlich.

x Leppin, Konziliariısmus (S. AÄAnm. 28), 1
A

>
elmrath, Konzil Von Konstanz f AÄAnm. 23),

okre Sacrosancta, SESSIO IL, Febhruar 1432,; In Dekrete der Okumenischen
Konzilien, al Konzilien desersVom ersten Laterankonzil ( 123) His
ZUuU Unfiten Laterankonzil (1512-1517), ng Von O  mu  g Paderborn
2000, 456 SOWIE den achtrag In der folgenden Sitzung VOIN pr 1432, In
O., 45/-—-460
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1977, 93–112. Er verweist darauf, dass konziliaristische Theorie und Praxis nur in die
„ekklesiologische Katastrophe des Basler Schismas“ (110) führen konnte, insofern sie
dem sakramental-hierarchischen Charakter der Kirche widerspreche. Diese Forschungs-
richtung ignorierte schlicht die faktische – nicht ideelle – Relevanz von Haec Sancta für
den Fortbestand ihrer eigenen Sache, des Papsttums nämlich.

53 Vgl. Leppin, Konziliarismus (s. Anm. 28), 81.
54 Helmrath, Konzil von Konstanz (s. Anm. 23), 37.
55 Vgl. Dekret Sacrosancta, Sessio II, 15. Februar 1432, in: Dekrete der ökumenischen

Konzilien, lat.-dt., Bd. 2: Konzilien des Mittelalters. Vom ersten Laterankonzil (1123) bis
zum fünften Laterankonzil (1512–1517), hg. von Josef Wohlmuth, Paderborn u. a.
2000, 456 f sowie den Nachtrag in der folgenden Sitzung vom 29. April 1432, in: a. a.
O., 457–460.

Möglichkeit einer Appellation von päpstlichen Entscheidungen im Extrem-
fall.52 Zugleich muss auch gegen jede konziliaristische Auslegung von Haec
Sancta betont weden, dass sich das Konzil in seiner Repräsentationssfunk-
tion für den Leib der Kirche zwar über dem Papst verortete, sich aber in
den Dienst der Restitution der päpstlichen Macht stellte.53 Einer Mehrheit
der Prälaten und Fürsten erschien es in Konstanz nicht notwendig, die Lei-
tung der Kirche außerhalb des Schismas auf das Konzil zu übertragen. Nur
dessen regelmäßiges Zusammentreten wurde im Dekret Frequens festge-
halten. 

Erst das Baseler Konzil (1431–1449), ein „Enkelkind des Konstanzer
Konzils“54 insofern Konstanz die regelmäßige Einberufung eines Konzils
beschlossen hatte, machte aus diesem Notstandskonziliarismus einen prin-
zipiellen Konziliarismus. Das Basiliense bestand nur zu 5 bis 15% aus Bi-
schöfen. Die Mehrheit setzte sich aus dem kollegial-korporativen und dem
universitären Milieu zusammen und bestand auf der Umsetzung von Haec
Sancta. Papst Eugen IV. (*1383, 1431–1447) war nicht gewillt, eine
Schmälerung seiner Rechte zuzulassen und nutzte seinen Triumph der zum
Greifen nahen Union mit den Griechen und dem daraus resultierenden
Machtzuwachs, um das Konzil in seinen Machtbereich nach Ferrara 1437
bzw. Florenz 1439 (Ferrara-Florenz 1438–1445) zu verlegen. Nur eine ge-
mäßigte Minderheit folgte dem Ruf nach Italien, die Mehrheit der in Basel
versammelten Konzilsväter setzte seine Synode bis 1449 fort. Damit waren
Konzil und Papst gespalten. Die Baseler Väter hatten bereits 1432 mit Sa-
crosancta ein Dokument erlassen, das die Superiorität des Konzils gegen-
über dem Papst behauptete und festlegte, dass ein Papst ein Konzil weder
verlegen noch vertagen geschweige denn auflösen könne.55 Wer dieser
Wahrheit aber widerspreche, sei ein Häretiker. Mit dieser Begründung
setzte das Basiliense 1439 Eugen IV. ab und wählte Felix V. (*1383,
1439–1449) zum Papst. Ergebnis dieses Prozesses war ein Papst- und ein
Konzilsschisma: Eugen IV. stand gegen Felix V., Basel gegen Ferrara und



Florenz Die Konzilien lösten sich wechselseitig auf, die Päpste setizien sich 395
wechselseitig ab, alle exkommMuUunNizZIierten die Parteigänger der eweils ande-
ren Se1ite Erst 440 konnte das oppelte chisma UuUrc die Amtsniederle
gulg des In ase SEW.  en Papstes E]1X überwunden werden Vor die
sSe  3 Hintergrun: kann den Konzilien VOTN Konstanz und ase und
dem Florentinum e1nNe „zeitgenössische Funktionalitaät“ zugestehen,
Offensichtlich wird aber auch ihre „konziliare byzentrizıtä >6 Darın jeg
sicher der Schlüssel, den päpstlichen horror CONCLHI 1n Seiner Uurc
AUS ernstzunehmen Plausibilität verstehen Verhängnisvo Tur die e10T.-
matıon lieben das Scheitern des Konzillarısmus und die päpstliche Furcht
VOT e1inem Konzıil dennoch

1C Tuhrte die Erprobung konziliarer Formen In das Wiedererstar-
ken des Papsttums.57 Papalistische Entwuüurfe untermauerte die Führung
der Kırche Uurc das aup 1n Rom und verwarlfen ausgehend VOTN den
Erfahrungen Baseler Provenljenz die Superiorität des Konzils uch das
päpstlich geleitete Konzıil ach dem Vorbild des Florentinums EerTrWIeSs sich
als das erfolgreichere odell Als die Gegner Luthers dann Iruh begannen,
Luthers Anfragen als Generalangriff aufT die papale Leitung der Kıirche
verstehen, USsste der Ruf der Reformatoren 1n römischen ren ach ©1-
e  3 nicht päpstlich geleiteten Konzıil WIEe 1n „Rückfall In konzilaristische
Positionen seradezu Baseler Couleur  >5 klingen. Irotz der Taktıschen Eent
wicklung e1ner päpstlich geleiteten Kıirche 1M Vorfeld und 1M Gefolge
der Reformationszeit, dogmatisch und kırchenrechtlich seklärt 1st die rage
ach der zentralen Oder dezentralen Leitung der Kıirche nicht. Lumen
Gentium, ZU Beginn dieses eitrags zurückzukehren, stellt 1n Kapitel

T1SLUS klar den Anfang SEINeEeTr Begründungsfigur, VOTN dem her der
LeIib der Kıirche denken 1St. Wie schon Pierre d’Ailly und Jean erson
stellt Lumen Gentium wieder die rage, WT eigentlich den Le1Ib repräsen-
1er ES 1st interessant, WIE 1n dieser rage iIMmMmer dieselben Bibelstellen,
der Hüteauftrag Petrus 1n Joh 21,17 und das Schlüsselwort In
Mt »  » als Begründung Tur Sallz unterschiedliche Argumentationen
dienen konnten en diese erse Nnea S11V1IO Piccolominiı (  5-1  );
dem Konzilssekretär VOTN aps E]1X V., 540 als eleg der Überordnung
des Konzils ber die Autorität des Papstes, erwendete 1560, 1Un

Ö

f
elmrath, Konzil VON Konstanz (S. AÄAnm. 23),
He Perspektive, die mittelalterliche Kanonistik insgesamt als Entwicklung e1iner Pa-
paltheorie hetrachten und den Konziliarısmus In diese Entwicklung einzuordnen,

Ido an Le radicı de] conciliarısmoa. Una STOT1Aa canon1ısta medieval alla
luce SVIluppoO des primate (Studi storici), Iurin

B1e Leppin, Konziliariısmus (S. AÄAnm. 28),

64 (3/2071 9)

395

ÖR 64 (3/2015)

56 Helmrath, Konzil von Konstanz (s. Anm. 23), 55.
57 Die Perspektive, die mittelalterliche Kanonistik insgesamt als Entwicklung zu einer Pa-

paltheorie zu betrachten und den Konziliarismus in diese Entwicklung einzuordnen,
lehrt Aldo Landi: Le radici del conciliarismo. Una storia della canonista medieval alla
luce dello sviluppo des primate (Studi storici), Turin 22001.

58 Leppin, Konziliarismus (s. Anm. 28), 85.

Florenz. Die Konzilien lösten sich wechselseitig auf, die Päpste setzten sich
wechselseitig ab, alle exkommunizierten die Parteigänger der jeweils ande-
ren Seite. Erst 1449 konnte das doppelte Schisma durch die Amtsniederle-
gung des in Basel gewählten Papstes Felix V. überwunden werden. Vor die-
sem Hintergrund kann man den Konzilien von Konstanz und Basel und
dem Florentinum zwar eine „zeitgenössische Funktionalität“ zugestehen,
offensichtlich wird aber auch ihre „konziliare Exzentrizität“56. Darin liegt
sicher der Schlüssel, um den päpstlichen horror concilii in seiner durch-
aus ernstzunehmen Plausibilität zu verstehen. Verhängnisvoll für die Refor-
mation blieben das Scheitern des Konziliarismus und die päpstliche Furcht
vor einem neuen Konzil dennoch.

Letztlich führte die Erprobung konziliarer Formen in das Wiedererstar-
ken des Papsttums.57 Papalistische Entwürfe untermauerten die Führung
der Kirche durch das Haupt in Rom und verwarfen – ausgehend von den
Erfahrungen Baseler Provenienz – die Superiorität des Konzils. Auch das
päpstlich geleitete Konzil nach dem Vorbild des Florentinums erwies sich
als das erfolgreichere Modell. Als die Gegner Luthers dann früh begannen,
Luthers Anfragen als Generalangriff auf die papale Leitung der Kirche zu
verstehen, musste der Ruf der Reformatoren in römischen Ohren nach ei-
nem nicht päpstlich geleiteten Konzil wie ein „Rückfall in konziliaristische
Positionen geradezu Baseler Couleur“58 klingen. Trotz der faktischen Ent-
wicklung zu einer päpstlich geleiteten Kirche im Vorfeld und im Gefolge
der Reformationszeit, dogmatisch und kirchenrechtlich geklärt ist die Frage
nach der zentralen oder dezentralen Leitung der Kirche nicht. Lumen
Gentium, um zum Beginn dieses Beitrags zurückzukehren, stellt in Kapitel
8 Christus klar an den Anfang seiner Begründungsfigur, von dem her der
Leib der Kirche zu denken ist. Wie schon Pierre d’Ailly und Jean Gerson
stellt Lumen Gentium wieder die Frage, wer eigentlich den Leib repräsen-
tiert. Es ist interessant, wie in dieser Frage immer dieselben Bibelstellen,
der Hüteauftrag an Petrus in Joh 21,17 und das Schlüsselwort in
Mt 16,18 f, als Begründung für ganz unterschiedliche Argumentationen
dienen konnten: Galten diese Verse Enea Silvio Piccolomini (1405–1464),
dem Konzilssekretär von Papst Felix V., 1540 als Beleg der Überordnung
des Konzils über die Autorität des Papstes, so verwendete er 1560, nun



3U6 selhst aps seworden, 1n der Execrabilis, dieselben Schrif}  orte,
damıit die MmMonarchische ellung des Papstes als Stellvertreter Christi

und aup des Leibes begründen.59 Die Kiırchenkonstitution des WEe1-
ten
Vatikanischen Konzils SCHHNEeBlC spricht dem aps mi1t diesen ersen die
Hirtenrolle und die Vollmacht des Bindens und LOÖSeNS A die ahber
sleich auch dem mi1t seinem aup verbundenen Apostelkollegium ZUBE-
teilt se1l  60 Die etapher VO  3 Le1Ib Christ und ihre Interpretation, S1E bleibt
der Kıirche aufgegeben.

1C 1Ur ekklesiologische Strukturen wurden Uurc den Konzillarıs-
INUS entscheidend bedacht, SEINE Vertreter haben vieles EISONNEN, WAS
heute die Politiktheorie der Demokratien „VWas Freiheit, WAS Ge
rechtigkeit, W2S MmMenscnliche Ur 1n politischer Verfassung edeuten
können, WIE S1E ıchern und wahren selen, wurde ler theoretisch
aufT dem Hintergrun: e1ner eichen theologischen, philosophischen, Jurist1-
schen Iradıtion und 1M AÄAngesichts S1C!] VOTN unmittelbaren Erfahrungen
praktischer politischer ONTIlkKTe MNeu durchdacht.“°' (Gerade die angelsäch-
sische Politiktheorie, Rechts und Jdeengeschichte hat den Konzilarısmus

In seinen theoretische NLwUurien und 1n SEINeEeTr Verwirklichung 1M AS1]-
liense SOWIE In seinen Auswirkungen aufT dem englischen Konstitutionalis-

u Simona faria: Nnea S1|VIO PiccolominIı und 1US I1 Fin Vergleich der Perspek-
[1Vve des Konziliarısmus mMmit USDIIC auf die RKeformation, In: Jürgen Dendorfer/ Cladia
ar (Hg.) ach dem Basler Konzil He Neuordnung der Kirche zwischen Konziliarıis-
INUS und monarchischem apal (Ca. 0-1  } (Pluralisierung und utor1 13), BeT-
lın 2008, / —] 1US I1 In der Fxecrabhilis auf den Umstand,
ass viele weiterhin 21n Konzil ZUrT Reform der Kirche forderten, folgendes: „VVie cehr
(ein Olches orgehen) den eiligen (‚ anones widerstreitet, V1 cehr dem chrıistlichen
(‚emeinwesen schadet, ann jeder Rechtskundige etfassen | Um dieses üble 11t AUS
der Kirche C hristi auszuscheiden | verdammen WT Olchen Appell und Welsen ihn
als Irrg und abscheulich zurück; WT erklären ihn Iur null und nichtig, Ssich och
hervorwagen sollte, und hbetrachten ihn als Ssinnlos und bedeutungslos” Leppin,
K LIRGOu f AÄAnm. 42), NT Ö0C, 23/) Darın ze1g] sich, ass dAle Päpste NIC. VOT dem
Konziliarısmus Respekt hatten, sondern VOT einem wWwelteren Konzil.

GÜ 22,2
Miethke, Politiktheorie (S. AÄAnm. 28), 305

O2 Als Vorreiter der Analyse des Zusammenhangs Von ekklesiologischer und politischer
[heortie gelten Yan Tierney und SEINE Schule Fierney, Foundations f AÄAnm. 19)
In jJungerer /eit insbesondere FANCIS OQakley: [he Conciharist rTacdıllion. ONSTITU:
tionalısm In the C atholic Church 0—1 Ö/0, ()xford 2003; RKonald (Jarsfens: Ihe
EC1eVA| AÄAntecedents f Constitutionalism (American University Studies, Serles JÄ,
History 15), New York 190972 akley und (arstens Welsen nach, ass der Konzilia-
FT1SMUS den Iruhneuzeitlichen parlamentarischen Konstitutionalismus Englands heein-
Uuss hat. 1E rezipleren den Konziliariısmus vorrangıg als ideen- und verfassungsge-
SCNIC  1C Theorie, SINd allerdings aufgrund ihrer eigenen Beheimatung 1m
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59 Vgl. Simona Iaria: Enea Silvio Piccolomini und Pius II. Ein Vergleich unter der Perspek-
tive des Konziliarismus mit Ausblick auf die Reformation, in: Jürgen Dendorfer/Claudia
Märtl (Hg.): Nach dem Basler Konzil. Die Neuordnung der Kirche zwischen Konziliaris-
mus und monarchischem Papat (ca. 1450–1475) (Pluralisierung und Autorität 13), Ber-
lin 2008, 97–119. Pius II. antwortete in der Bulle Execrabilis (1460) auf den Umstand,
dass viele weiterhin ein Konzil zur Reform der Kirche forderten, folgendes: „Wie sehr
(ein solches Vorgehen) den heiligen Canones widerstreitet, wie sehr es dem christlichen
Gemeinwesen schadet, kann jeder Rechtskundige erfassen […]. Um dieses üble Gift aus
der Kirche Christi auszuscheiden […], verdammen wir solchen Appell und weisen ihn
als irrig und abscheulich zurück; wir erklären ihn für null und nichtig, falls er sich noch
hervorwagen sollte, und betrachten ihn als sinnlos und bedeutungslos“ (Leppin,
KThGQu 2 (s. Anm. 42), Nr. 80c, 237). Darin zeigt sich, dass die Päpste nicht vor dem
Konziliarismus Respekt hatten, sondern vor einem weiteren Konzil.

60 Vgl. LG 22,2.
61 Miethke, Politiktheorie (s. Anm. 28), 305.
62 Als Vorreiter der Analyse des Zusammenhangs von ekklesiologischer und politischer

Theorie gelten Brian Tierney und seine Schule. Vgl. Tierney, Foundations (s. Anm. 19).
In jüngerer Zeit vgl. insbesondere Francis Oakley: The Conciliarist Tradition. Constitu-
tionalism in the Catholic Church 1300–1870, Oxford 2003; Ronald W. Carstens: The
Medieval Antecedents of Constitutionalism (American University Studies, Series IX, 
History 115), New York u. a. 1992. Oakley und Carstens weisen nach, dass der Konzilia-
rismus den frühneuzeitlichen parlamentarischen Konstitutionalismus Englands beein-
flusst hat. Sie rezipieren den Konziliarismus vorrangig als ideen- und verfassungsge-
schichtliche Theorie, sind allerdings aufgrund ihrer eigenen Beheimatung im

selbst Papst geworden, in der Bulle Execrabilis, dieselben Schriftworte,
um damit die monarchische Stellung des Papstes als Stellvertreter Christi
und Haupt des Leibes zu begründen.59 Die Kirchenkonstitution des Zwei-
ten 
Vatikanischen Konzils schließlich spricht dem Papst mit diesen Versen die
Hirtenrolle und die Vollmacht des Bindens und Lösens zu, die aber zu-
gleich auch dem mit seinem Haupt verbundenen Apostelkollegium zuge-
teilt sei.60 Die Metapher vom Leib Christ und ihre Interpretation, sie bleibt
der Kirche aufgegeben.

Nicht nur ekklesiologische Strukturen wurden durch den Konziliaris-
mus entscheidend bedacht, seine Vertreter haben vieles ersonnen, was
heute die Politiktheorie der Demokratien prägt: „Was Freiheit, was Ge-
rechtigkeit, was menschliche Würde in politischer Verfassung bedeuten
können, wie sie zu sichern und zu wahren seien, wurde hier theoretisch
auf dem Hintergrund einer reichen theologischen, philosophischen, juristi-
schen Tradition und im Angesichts [sic!] von unmittelbaren Erfahrungen
praktischer politischer Konflikte neu durchdacht.“61 Gerade die angelsäch-
sische Politiktheorie, Rechts- und Ideengeschichte hat den Konziliarismus
– in seinen theoretischen Entwürfen und in seiner Verwirklichung im Basi-
liense sowie in seinen Auswirkungen auf dem englischen Konstitutionalis-



INUS des 16 und Jahrhunderts ausführlich rezipiert.62 Hier zeigt sich 3U/
der philosophisch-theoretische Überschuss e1ner Idee, die nicht eın In
kıirchlichen Strukturdebatten aufgeht.

Die Relevanz der konzililarıstischen dee bleibt SOMI1 aufT menreren
Ebenen estehen, die linale Bewertung des Konziliarısmus INUSS dagegen
vorsichtig ausfallen ES sab 1M spaten Mittelalter och keinen dogmati
schen JIraktat de ecciesia Wır beobachten er e1nNe Variabilitä: ekklesig-
logischer Modelle, die durchaus nebeneinander eyIstieren konnten /u:
sleich beobachten WIT 1n den Auseinandersetzungen e1nNe papale Ooder
konziliare Leitungsstruktur der Kırche 1M 15 Jahrhundert den Bedeutungs-
verlust des Kirchenrechts zugunsten der Theologie und der eiligen
Schrift.® NsSoJIern Sind viele Gegner des Konzillarısmus Dar nicht
VOTN Extirem papalistischen (G(edanken eprägt, Ondern VO  3 sgeltenden und
praktizierten Kirchenrech Die Position der verurteilten Päpste WT
SCNIIIC e1nNe altere Und doch SINg die papale Leitung als Sieger AUS der Er
robung der konzillarıstischen een Damıit nahm 1n Prozess seinen
fang, den gemeinhin erst der /Zeit der Konfessionalisierung zuschre1bt:
Die Verkirchlichung der Kırche und damıit einhergehend die erwe
chung der Welt.©“ Und 1n Letztes Tur alle, die den Konzillarısmus Talsch
verstehen wollen Fr die Konzihlaristen WT „eIine Kıiırche Oohne aps

65VOrstellbar

nachvatikanischen Katholizismus theologischem und kirchlich-strukturellem edanken:
ZuL NIC abgeneigt. Den rsprung der konziliaren [ heorie wiederum VA79| diese FOor-
schungsrichtung In den säkularen ständischen Bewegungen des en und späaten Mit-
telalters, dAle auf herrschaftliche Partizipation und Legitimation der Amtsgewalt Von

drängten. Vgl beispielhaft Antony AC Church, Statfe and Community. Histor1:
cal and ( omparative Perspectives ( Variorum Collected tudies Series /03), ersh6o
20053 Gleichzeitig werden wiederum In der Perspektive politischer [heorie die Re:
Tormation und die anglikanische Kirche In der Iradıtion konzillaristischer deenge
SCNHICHTE und 1Im Gegensatz zeitgenössischen papalistischen NLEwUurien der römischen
Kirche untersucht. James Burns/Thomas "7Dickt (Hg.) C onciharism and Pa-
palism (Cambridge EeXTIS In the History f 'ONL1C; Ihought), Cambridge 1997/; al
VIS Beyond the RKeformation? Authority, Primacy and Unity In the Conciliar Iradition,
London 7006

03 Briffa Müller-Schauenburg: ened1 AINL., In Karl-Heinz Braun (He.) Das
Konstanzer Konzil 4-1 VWeltereignis des ers ESSays, Darmstadt 2013,
121-125, ler 124

04 ()uellen ZUrT Kirchenreform 1m e1  er der großen Konzilien des Jahrhunderts,
He Konzilien VON Pavia,  lena (  }, ase (1431-1 449) und Ferrata/ FIo-

TeNz (1438-1445) (Ausgewählte ()uellen ZUrT eutschen (‚eschichte des Mittelalters
356D), ng Jürgen Miethke/Lorenz Weinrich, arms 2002, 1

0> Müller, Krise (S. AÄAnm. 22),
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nach vatikanischen Katholizismus theologischem und kirchlich-strukturellem Gedanken-
gut nicht abgeneigt. Den Ursprung der konziliaren Theorie wiederum wähnt diese For-
schungsrichtung in den säkularen ständischen Bewegungen des hohen und späten Mit-
telalters, die auf herrschaftliche Partizipation und Legitimation der Amtsgewalt von
unten drängten. Vgl. beispielhaft Antony Black: Church, State and Community. Histori-
cal and Comparative Perspectives (Variorum Collected Studies Series 763), Aldershot
2003. Gleichzeitig werden – wiederum in der Perspektive politischer Theorie – die Re-
formation und die anglikanische Kirche in der Tradition konziliaristischer Ideenge-
schichte und im Gegensatz zu zeitgenössischen papalistischen Entwürfen der römischen
Kirche untersucht. Vgl. James H. Burns/Thomas M. Izbicki (Hg.): Conciliarism and Pa-
palism (Cambridge Texts in the History of Political Thought), Cambridge 1997; Paul
Avis: Beyond the Reformation? Authority, Primacy and Unity in the Conciliar Tradition,
London 2006.

63 Vgl. Britta Müller-Schauenburg: Benedikt XIII., in: Karl-Heinz Braun u. a. (Hg.): Das
Konstanzer Konzil 1414–1418. Weltereignis des Mittelalters. Essays, Darmstadt 2013,
121–125, hier 124.

64 Vgl. Quellen zur Kirchenreform im Zeitalter der großen Konzilien des 15. Jahrhunderts,
Bd. 2: Die Konzilien von Pavia/Siena (1423/24), Basel (1431–1449) und Ferrara/Flo-
renz (1438–1445) (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters
38b), hg. v. Jürgen Miethke/Lorenz Weinrich, Darmstadt 2002, 81.

65 Müller, Krise (s. Anm. 22), 74.

mus des 16. und 17. Jahrhunderts – ausführlich rezipiert.62 Hier zeigt sich
der philosophisch-theoretische Überschuss einer Idee, die nicht allein in
kirchlichen Strukturdebatten aufgeht. 

Die Relevanz der konziliaristischen Idee bleibt somit auf mehreren
Ebenen bestehen, die finale Bewertung des Konziliarismus muss dagegen
vorsichtig ausfallen. Es gab im späten Mittelalter noch keinen dogmati-
schen Traktat de ecclesia. Wir beobachten daher eine Variabilität ekklesio-
logischer Modelle, die durchaus nebeneinander existieren konnten. Zu-
gleich beobachten wir in den Auseinandersetzungen um eine papale oder
konziliare Leitungsstruktur der Kirche im 15. Jahrhundert den Bedeutungs-
verlust des Kirchenrechts zugunsten der Theologie und der Heiligen
Schrift.63 Insofern sind viele (papale) Gegner des Konziliarismus gar nicht
von extrem papalistischen Gedanken geprägt, sondern vom geltenden und
praktizierten Kirchenrecht. Die Position der verurteilten Päpste war
schlicht eine ältere. Und doch ging die papale Leitung als Sieger aus der Er-
probung der konziliaristischen Ideen. Damit nahm ein Prozess seinen An-
fang, den man gemeinhin erst der Zeit der Konfessionalisierung zuschreibt:
Die Verkirchlichung der Kirche und – damit einhergehend – die Verweltli-
chung der Welt.64 Und ein Letztes für alle, die den Konziliarismus falsch
verstehen wollen: Für die Konziliaristen war „eine Kirche ohne Papst un-
vorstellbar“65.


